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„Der LWL als höherer Kommunalverband und Träger 
der Eingliederungshilfe ist Vorreiter und Treiber  

einer inklusiven Gesellschaft, weil …

 �wir verlässlich für die Menschen da sind,

 �wir uns fortschrittlich für digitale Unterstützungs- 
möglichkeiten einsetzen, um mehr Teilhabe zu  
ermöglichen, 

 �wir vorbildlich und verantwortungsvoll mit den  
uns anvertrauten Ressourcen umgehen,

 �wir Inklusion als Teil unserer LWL-DNA verstehen,  
als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen des  
Verbandes fest verankern und handlungsleitend  
in der alltäglichen Arbeit umsetzen.“

DR. GEORG LUNEMANN

DIREKTOR DES LANDSCHAFTSVERBANDES  

WESTFALEN-LIPPE
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bereits seit 2014 informiert der LWL regelmäßig 

darüber, wo er in seinen Bemühungen, die Inklusion 

in Westfalen-Lippe zu fördern, aktuell steht. Die 

Grundlage für unsere Bemühungen ist der LWL-Akti-

onsplan Inklusion; seitdem veröffentlichen wir alle 

zwei Jahre Fortschrittsberichte, die über das Erreichte 

sowie zukünftige Planungen informieren.

Zum fünften Mal: Ein neuer Fortschrittsbericht

Heute kann ich Ihnen den inzwischen fünften Fort-

schrittsbericht des LWL vorlegen. Nach wie vor setzt 

sich der LWL aktiv dafür ein, in der Region schritt-

weise inklusive Lebensverhältnisse zu schaffen und 

eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe für 

Menschen mit Behinderungen zu erreichen.

Blick zurück und nach vorn

Dieser Fortschrittsbericht folgt einem bewährten 

Aufbau: Dargestellt wird einerseits, wie die inklusiven 

Planungen der vergangenen Jahre umgesetzt wurden, 

und andererseits, welche diesbezüglichen Planungen 

für die Zukunft bestehen. Ordnungsgebend sind 

dabei die verschiedenen Handlungsfelder, in denen 

der LWL tätig ist. Nähere Ausführungen zu den 

vielfältigen inklusiven Maßnahmen finden Sie im 

Tabellenteil des nachfolgenden Berichtes.

Auch in diesem Fortschrittsbericht haben wir zudem 

wieder Themen aufgegriffen, die als Querschnittsthe-

men Bezug zu allen Handlungsfeldern des LWL 

aufweisen und denen eine besondere Bedeutung für 

die Inklusion zukommt. In diesem Bericht haben wir 

uns mit dem gesellschaftlich äußerst relevanten 

Thema „Inklusion und Digitalisierung“ intensiver 

befasst. Außerdem vertiefen wir das im letzten 

Bericht aufgenommene Fachthema „Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen“, indem wir uns mit 

dem wichtigen Thema „Gender Data Gap“ auseinan-

dersetzen. Ich hoffe, beide Fachberichte finden Ihr 

Interesse und regen zur vertieften Diskussion an. 

Besondere Aktivitäten

Sie werden im Tabellenteil dieses Berichtes eine 

Vielzahl inklusiver Maßnahmen des LWL finden, die in 

der Vergangenheit und in Zukunft die Arbeit des LWL 

geprägt haben und prägen werden. Erlauben Sie mir 

aber, an dieser Stelle zwei Themen besonders hervor-

zuheben:

Zum einen ist dies beim Blick zurück eines der beson-

ders herausragenden inklusiven Ereignisse des Jahres 

2023: Die Special Olympics World Games, die im Juni 

2023 in Berlin stattgefunden haben. Dort gingen 

etwa 6.500 Athletinnen und Athleten mit geistiger 

oder mehrfacher Behinderung an den Start, um in 26 

Sportarten zu zeigen, dass Sport ein wunderbarer Ort 

für inklusives Miteinander ist. Die Sportlerinnen und 

Sportler sind dazu in 190 internationalen Delegatio-

nen aus der ganzen Welt nach Deutschland gereist. 

Empfangen wurden sie hier von sogenannten „Host 

Towns“. Dies waren Städte und Gemeinden, die den 

Delegationen bei ihrer Ankunft einen ersten Eindruck 

von Deutschland vermittelt, alle Sportlerinnen und 

Sportler herzlich willkommen geheißen und in der 

Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die Weltspiele 

in Berlin und das Thema Inklusion generell erhöht 

haben. 21 dieser Host Towns lagen in Westfalen-

Lippe. Die politische Vertretung des LWL hat beschlos-

sen, dieses absolut unterstützungswürdige Vorhaben 

mit einem Zuschuss von 100.000 EUR für die westfäli-

schen Host Towns zu fördern und sie damit bei ihrem 

wichtigen Vorhaben zu unterstützen.

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

VORWORT VON DR. GEORG LUNEMANN, DIREKTOR DES LANDSCHAFTSVERBANDES WESTFALEN-LIPPE
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Und wenn ich den Blick in die Zukunft richte, möchte 

ich an dieser Stelle unser wichtiges Projekt „Aufbruch 

inklusiver Arbeitsmarkt“ besonders erwähnen, mit 

dem wir drei „10-Prozent-Ziele“ verwirklichen wollen. 

3 mal 10 Prozent heißt: Wir wollen erstens die Zahl 

der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte 

Menschen in Westfalen-Lippe um zehn Prozent sen-

ken. Wir wollen zweitens als LWL mit gutem Beispiel 

vorangehen und unsere eigene Schwerbehinderten-

quote unter den Beschäftigten auf zehn Prozent 

hochschrauben, doppelt so viel wie vorgeschrieben. 

Und wir wollen drittens die Arbeitslosenquote von 

Menschen mit Behinderungen bis 2030 um zehn 

Prozent senken. Menschen mit Behinderungen zu 

beschäftigen, kann ein Teil der Lösung für den 

allgemeinen Arbeitskräftemangel werden. Es ist 

wichtig, die Beschäftigung von Menschen mit Behin-

derungen als Chance anzusehen und somit die 

Perspektive umzudrehen. 

Partizipation, wie sie der LWL versteht

Ein besonderes Anliegen des LWL ist es, die Partizipa-

tion von Menschen mit Behinderungen auch inner-

halb des LWL zu fördern. Wichtigster Schritt dazu war 

es, einen LWL-Inklusionsbeirat zu bilden, der seit 

Anfang 2022 regelmäßig tagt und wichtige inklusive 

Vorhaben des LWL diskutiert. Gesprächsgegenstände 

in dem Gremium waren seitdem zum Beispiel der 

Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe, 

der Stand des Ausbaus der Frühförderung in Westfa-

len-Lippe, das Wohnen für Menschen mit Behinde-

rungen oder die Folgen der Covid-19-Pandemie für 

berufliche Teilhabe und Partizipation von Menschen 

mit Behinderungen.

Auch das Verfahren zur Aufstellung dieses Berichtes 

wurde nach Konstituierung des LWL-Inklusionsbeira-

tes mit Blick auf wichtige partizipative Erfordernisse 

hin angepasst: In einem vorgezogenen Beteiligungs-

verfahren, frühzeitig im Erstellungsprozess, wurden 

alle in diesem Bericht genannten zukünftigen inklusi-

ven Maßnahmen des LWL dem LWL-Inklusionsbeirat 

zur Kenntnis und mit der Möglichkeit zur Stellung-

nahme zugeleitet. In Rahmen einer Sitzung des 

Beirates wurden seine Anmerkungen eingehend mit 

der Verwaltung diskutiert und offene Fragen beant-

wortet. Eine zweite Gelegenheit zum Austausch im 

LWL-Inklusionsbeirat wurde vorgesehen, indem die 

politischen Beratungen des Fortschrittsberichts ihren 

Auftakt erneut hier, im Beirat, nehmen. Damit wurde 

bei der Aufstellung dieses Berichtes ein entscheiden-

des Mehr an Partizipation realisiert.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich nun 

reichen Informationsgewinn und hoffentlich auch Ver-

gnügen bei der Lektüre des LWL-Fortschrittsberichtes 

2024!

Ihr

Dr. Georg Lunemann
Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Georg Lunemann 

Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

VORWORT
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„Der Ausbau der Inklusion“, sagt der Landesdirektor 

Dr. Georg Lunemann, „ist Kern der LWL-DNA.“ 

Gleichzeitig wird die Digitalisierung immer wichtiger. 

In diesem Bericht werden die Themenfelder „Inklu-

sion“ und „Digitalisierung“ daher zusammengeführt: 

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Inklusion in 

unterschiedlichen Lebensbereichen aus? Eröffnen 

digitale und technologische Systeme neue Möglich-

keiten oder ergeben sich vor allem Risiken für das 

Vorantreiben der Inklusion?

Zunächst sind dafür einige Hintergrundinformationen 

zusammengestellt, danach werden zentrale Chancen 

und Risiken aufgezählt. Anschließend werden fünf 

konkrete Anwendungsbereiche untersucht und dabei 

jeweils auch Beispiele vorgestellt, die bereits beim 

oder durch den LWL umgesetzt werden. Im Fazit 

werden die Chancen und Risiken noch einmal abge-

wogen und ein Blick in die Zukunft geworfen.

In diesem Fachbeitrag erfolgt eine Annäherung an 

das Thema – die inklusiv-digitale Praxis wird lediglich 

beispielhaft dargestellt. Es ist nicht beabsichtigt, eine 

allumfassende und wissenschaftliche Auseinanderset-

zung zu liefern, auch wenn die Komplexität und 

gesellschaftliche Relevanz dies ermöglichen würden. 

Dieser Fachbeitrag zeigt Teile des aktuellen Sach- und 

Forschungsstands und gibt einen ersten Ein- und 

Überblick in einige Aktivitäten des LWL.

I. Einführung und allgemeiner Teil
In diesen ersten Abschnitten werden die Querschnitts-

themen Inklusion und Digitalisierung kurz erläutert 

und anschließend zusammengeführt. Dabei wird aus 

der Perspektive des LWL heraus gedacht: Wie defi-

niert der LWL Inklusion und Digitalisierung und 

welche Bedeutung wird ihnen beigemessen?

1. Inklusion und Digitalisierung

Die rechtliche Grundlage für eine gleichberechtigte 

Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen ist das 

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung“ (UN-Behindertenrechtskonvention, 

kurz: UN-BRK), das von den Vereinten Nationen 

erarbeitet und 2009 auch von Deutschland unter-

zeichnet worden ist. Die Konvention präzisiert die 

Menschenrechte aus der Sicht von Menschen mit 

Behinderungen und benennt konkrete Forderungen 

an die Staaten.1 Es werden keine besonderen oder 

zusätzlichen Rechte für Menschen mit Behinderungen 

gefordert. Mit der UN-BRK geht eine „Verschiebung 

des Blickwinkels“2 einher: Die Gesellschaft soll 

konsequent aus der Perspektive von Menschen mit 

Behinderungen gesehen werden.

In der UN-BRK werden auch der Zusammenhang 

zwischen digitalem Raum und Inklusion bzw. die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen im digitalen 

Bereich spezifiziert. Diese betreffen den Einsatz von 

Technologien, den freien Zugang zu Informationen 

und die gleichberechtigte Teilhabe.3

2. Inklusion

Der LWL „setzt sich aktiv und mit aller Kraft dafür ein, 

die inklusive Gesellschaft in unserer Region weiterzu-

entwickeln“.4 Denn, wie der Landesdirektor, Dr. Georg 

Lunemann, in einer Rede vor der Landschaftsversamm-

lung im September 2022 betonte: „Der Ausbau der 

Inklusion ist Kern der LWL-DNA. Sie ist gesellschaftspo-

litische Selbstverständlichkeit.“ Dennoch fehlt zurzeit 

eine allgemeingültige Definition.

1	  Aichele (2010)

2	  Aichele (2010)

3	  Kempf (2013)

4	  LWL (o. J.)

Bericht: Inklusion und  
Digitalisierung

BERICHT: INKLUSION UND DIGITALISIERUNG
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Das Wort „Inklusion“ ist vom lateinischen „includere“ 

abgeleitet, was „einschließen“ oder auch „einbezie-

hen“ bedeutet.5 Die „Aktion Mensch“ formuliert: 

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natür-

lich dazu gehört. Oder anders: Inklusion ist, wenn alle 

mitmachen dürfen. (…) Wenn alle Menschen dabei 

sein können, ist es normal, verschieden zu sein. Und 

alle haben etwas davon: Wenn es zum Beispiel 

weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinder-

wagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinde-

rung viel besser dabei sein.“6 Bei diesem Verständnis 

verschiebt sich die Perspektive von der Einzelperson 

zur Gesellschaft: Gesellschaftliche und soziale Institu-

tionen (zum Beispiel Bildungssystem, Arbeitsmarkt 

oder Freizeitangebote) müssen sich öffnen und anpas-

sen, indem sie unter anderem Barrieren abbauen.7 

Inklusion bedeutet, dass sich nicht die Einzelperson 

an das System anpassen muss, sondern das System 

selbst die Vielfalt und die unterschiedlichen Bedürf-

nisse der Menschen berücksichtigt.8

3. Digitalisierung

Digitaler, technischer und technologischer Fortschritt 

beeinflussen den Alltag, das Schulsystem, die Arbeits-

welt, die Freizeitgestaltung und das Wohnumfeld. 

Digitalisierung wurde in den vergangenen Jahren 

„mehr oder weniger unbemerkt zum vertrauten 

Alltagsbegleiter und unentbehrlichen Bestandteil 

moderner Gesellschaften“.9 Wie auch für den Begriff 

Inklusion gibt es für den Begriff Digitalisierung bislang 

keine einheitliche Definition.

Im engeren Sinne meint Digitalisierung, dass Schrift, 

Sprache oder Bilder in maschinenlesbare Daten 

umgewandelt werden, und zwar automatisiert und 

vernetzt mithilfe von Hard- und Software sowie dem 

Internet.10

Diese Beschreibung kann erweitert werden um die 

Umsetzung zuvor analoger Vorgänge (zum Beispiel 

bei der Kommunikation) mit nun digitalen Technolo-

5	  Schneider, Toyka-Seid (2024)

6	  Aktion Mensch (o. J.)

7	  Kulke (2023)

8	  UNESCO – Deutsche Kommission (o. J.)

9	  Otto et al. (2020)

10	  Otto et al. (2020)

gien sowie um die zunehmend digitale Ausstattung 

und Veränderung von Produkten.11 Das Spektrum 

digitalisierter und digitaler Produkte wird stetig 

größer (Stichworte sind zum Beispiel Robotik, Künstli-

che Intelligenz oder Virtual Reality).12

Neben dem technischen, technologischen und 

digitalen Fortschritt wird der Begriff Digitalisierung 

heute meist um eine gesellschaftliche Dimension 

ergänzt, denn digitale Veränderungen betreffen die 

Menschen, ihren Alltag sowie die gesamte Gesell-

schaft.13 Daraus entsteht eine Wechselwirkung, weil 

sich gesellschaftliche und technologische Prozesse 

gegenseitig beeinflussen.

Die Corona-Pandemie hat in vielerlei Hinsicht als 

„Beschleuniger“ für die Digitalisierung gewirkt: Zum 

Beispiel wurde in vielen Unternehmen die Möglichkeit 

des Home-Office eingeführt oder vermehrt genutzt; 

Schulen und Universitäten stellten auf digitale Lern-

möglichkeiten um und Kultureinrichtungen entwickel-

ten neue Angebote für den digitalen Raum.

Digitalisierung ist auch für den LWL von großer 

Relevanz. Das Thema wird als Querschnitt begriffen, 

mit einer übergreifenden Strategie vorangetrieben 

und von einer eigenen Stabsstelle bearbeitet. Der LWL 

hat festgehalten, dass Digitalisierung kein Selbst-

zweck ist, denn der „LWL geht davon aus, dass 

Digitalisierung mehr ist als die reine Transformation 

analoger Strukturen in die digitale Welt“14 und 

sowohl Chancen als auch Risiken bietet.15

II. Zentrale Chancen und  
Herausforderungen
An dieser Stelle werden zunächst einige Chancen und 

Herausforderungen beschrieben, die für die Inklusion 

durch die Digitalisierung entstehen können. Anschlie-

ßend werden einige Rahmenbedingungen zur Umset-

zung einer inklusiven Digitalisierung gesammelt.

11	  Petersen et al. (2021)

12	  Petersen et al. (2021)

13	  Otto et al. (2020)

14	  �LWL: Berichtsvorlage - 15/0677: Mittelfristige Roadmap 
Digitalisierung.

15	  �LWL: Berichtsvorlage - 15/0109: Digitale Transformation 
im LWL auf Basis von Digitalisierungsleitbild, neuer IT-
Steuerungsstrukturen und digitaler Strategien. 

BERICHT: INKLUSION UND DIGITALISIERUNG
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1. Chancen und Möglichkeiten für den Ausbau 

von Inklusion durch Digitalisierung

Digitalisierung kann die Inklusion fördern. Die Auto-

rinnen und Autoren einer Studie der Aktion Mensch16 

sehen insbesondere fünf zentrale Chancen:

• �Kompensation und Ausgleich: Digitale und 

technologische Assistenten können bestehende 

Behinderungen ausgleichen; davon profitieren 

insbesondere Menschen mit Körper- und/oder 

Sinnesbeeinträchtigungen. 

• �Autonomie und Selbstbestimmung: Technologi-

sche Hilfsmittel können den Alltag erleichtern und 

somit Autonomie ermöglichen. Auf diese Weise 

steigt die Lebensqualität17 und Abhängigkeitsver-

hältnisse können gelöst werden.18

• �Neue Zugänge: Digitale Technologien können 

gesellschaftliche Bereiche öffnen, die zuvor uner-

reichbar waren. Zudem wird der Zugang zu Infor-

mationen erleichtert.

• �Vernetzung: Menschen mit Behinderungen, 

Angehörige oder Betreuungspersonal können sich 

miteinander vernetzen und Erfahrungen austau-

schen, Themen in den öffentlichen Diskurs einbrin-

gen und die eigene Sichtbarkeit erhöhen. Auch der 

Kontakt von Menschen mit und ohne Behinderun-

gen kann erleichtert werden.

• �Erweiterung von Fähigkeiten und Kompetenzen: 

Der erleichterte Zugang zu Informationen und neue 

Möglichkeiten der Darstellung können zum Beispiel 

im Bildungs- oder Arbeitsbereich zum Erwerb neuer 

Fähigkeiten beitragen.

Als „positive Treiber“19 gelten Gesetze (wie etwa die 

EU-Richtlinie Digitale Barrierefreiheit20) und dass eine 

barrierefreie Umsetzung technisch bereits machbar 

ist.21 Daneben wirken sich gesamtgesellschaftliche 

Entwicklungen positiv aus, etwa das zunehmende 

16	  Aktion Mensch (2020)

17	  Aktion Mensch (2020)

18	  Tote (2018)

19	  Aktion Mensch (2020)

20	  �Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barriere-
freien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendun-
gen öffentlicher Stellen

21	  Aktion Mensch (2020)

Bewusstsein für Diversität und die durch den demo-

grafischen Wandel steigende Sensibilität für Gesund-

heit und Alter.

2. Risiken, Hindernisse und Herausforderungen 

für den Ausbau von Inklusion durch Digitali

sierung

Digitalisierung kann Inklusion auch behindern bzw. 

dieser sogar entgegenwirken. In der gleichen Studie 

werden unter anderem folgende Risiken und Heraus-

forderungen genannt:

• �Wachsende Ungleichheit: Technologien sind nicht 

für alle Menschen gleichermaßen hilfreich, Men-

schen mit körperlichen oder Sinneseinschränkungen 

könnten zum Beispiel mehr profitieren als Men-

schen mit psychischen oder Lernbehinderungen. 

Sozioökonomische Nachteile wirken sich außerdem 

negativ auf die digitale Teilhabe aus.22 

• �Fehlende digitale Kompetenzen: Neben den 

Nutzenden müssen auch die Betreuenden und das 

Fachpersonal über Kompetenzen zum Umgang mit 

und der Nutzung von digitalen Medien und Techno-

logien verfügen.

• �Hohe Kosten: Die Anschaffung von Technik und 

Ausstattung, der Betrieb, Schulungen für betreuen-

des und pädagogisches Personal und die Einstellung 

zusätzlicher IT-Fachkräfte sind kostenintensiv.

Außerdem gilt es, Intersektionalität zu beachten: 

Menschen können aufgrund verschiedener Merkmale 

– zum Beispiel wegen des Gesundheitszustandes, des 

Geschlechts, der sozioökonomischen Situation, des 

Alters oder der Herkunft – mehrfach von Ausgren-

zung oder Diskriminierung betroffen sein, woraus sich 

wiederum eigene Diskriminierungserfahrungen 

ergeben. So unterscheidet sich etwa die Situation von 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen, wie im 

letzten Fortschrittsbericht dargestellt, von der Situa-

tion von Jungen und Männern mit Behinderungen.

Genauso wie es positive Treiber gibt, können „nega-

tive Treiber“ die Inklusion verlangsamen oder gar 

umkehren. Dazu zählen unter anderem fehlendes 

22	  �Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtver-
band e. V. (2023)

BERICHT: INKLUSION UND DIGITALISIERUNG



9

Fachwissen (etwa bei der Entwicklung neuer Techno-

logien), hohe Kosten (und die vermeintlich fehlende 

Wirtschaftlichkeit) sowie die bisher nur langsame 

Einführung neuer Technologien für Menschen mit 

Behinderungen.23

3. Rahmenbedingungen für inklusive Digitalisierung

Damit die Chancen der Digitalisierung für die Inklu-

sion überwiegen, gilt es, bestimmte Rahmenbedin-

gungen zu schaffen.

Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Digitalisierung 

nicht als Selbstzweck wahrgenommen wird. Der LWL 

vertritt dazu die Auffassung:

„Der LWL ist im besonderen Maße dem Inklusions-

gedanken verpflichtet. Somit werden wir stets 

darauf achten, dass Digitalisierung Teilhabe fördert 

und nicht zu Ausgrenzungen führt. Deshalb hat 

der LWL ein ganzheitliches Leitbild für die digitale 

Transformation entwickelt. Das Leitbild folgt dem 

Grundgedanken, dass digitale Transformation nur 

dann gelingen kann, wenn die Handlungsfelder 

Mensch, Prozesse, Organisation und Technik 

gleichrangig nebeneinanderstehen und einheitlich 

bewegt werden.“24

Daher schafft der LWL auch intern schrittweise die 

nötigen Voraussetzungen für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, um die Veränderungen, die Digitali-

sierung und Inklusion mit sich bringen, erfolgreich 

umzusetzen; Beispiele hierfür sind unter anderem die 

Digitalstrategie des LWL-Inklusionsamtes Arbeit, neue 

Arbeitsmethoden (unter dem Stichwort „New Work“) 

oder „Desksharing“-Möglichkeiten. Neben den 

strukturellen Rahmenbedingungen benötigen alle 

Beteiligten darüber hinaus bestimmte Kompetenzen 

und Fähigkeiten. Dazu zählen Resilienz, eine hohe 

Adaptionsfähigkeit und eine Toleranz gegenüber 

Fehlern, die sich während dynamischer Entwicklungen 

ergeben.

23	  Aktion Mensch (2020)

24	  �LWL: Berichtsvorlage - 15/0109: Digitale Transformation 
im LWL auf Basis von Digitalisierungsleitbild, neuer IT-
Steuerungsstrukturen und digitaler Strategien.

Weitere Bedingungen für eine inklusive Digitalisierung 

sind neben anderen:

• �Die Angebote sollten möglichst barrierefrei und 

nach einem „Design für alle“ gestaltet sein. Das 

bedeutet, dass möglichst viele Menschen ohne 

weitere Anpassungen die gleichen Systeme nutzen 

können, wobei die Nutzung von Hilfsmitteln explizit 

eingeschlossen ist. In den Entwicklungsprozess 

können Menschen mit Behinderungen als Expertin-

nen und Experten einbezogen werden. Das Design 

für alle wird in der UN-BRK gefordert.

• �Digitale und technologische Lösungen sollten stets 

in einem größeren Zusammenhang geplant werden, 

zum Beispiel sollte neben der IT-Ausstattung durch 

den Schulträger die Mediennutzung von Schülerin-

nen und Schülern auch in das Schulentwicklungs-

konzept eingebunden werden.25

• �Der Zugang zu digitalen Angeboten, also die techni-

sche Ausstattung und die Infrastruktur, sollte 

vorhanden sein.26

• �Die Medienkompetenzen von Menschen mit Behin-

derungen sollten gestärkt werden.

• �Das Personal in Wohn- und Betreuungseinrichtun-

gen, Schulen oder Kliniken sollte in digitalen 

Belangen durch IT-Fachpersonal unterstützt und die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

speziell geschult oder weitergebildet werden.27

Die Autorinnen und Autoren der Aktion Mensch-Stu-

die erkennen die vielfältigen Herausforderungen an:

„Dies erfordert nichts weniger als ein gesellschaftli-

ches Umdenken. Inklusion und digitale Teilhabe 

müssen als notwendige gesamtgesellschaftliche 

Prozesse erkannt werden, die nicht nur einer 

vermeintlich kleinen Gruppe von Menschen helfen, 

sondern eine vielfältige und zukunftsfähige Gesell-

schaft erst möglich machen, die niemanden zurück-

lässt.“28

25	  Schaumburg (2021)

26	  Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung (2021)

27	  Schaumburg (2021)

28	  Aktion Mensch (2020)
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III. Auswirkungen von Digitalisierung 
auf Inklusion in verschiedenen Lebens-
bereichen
Im Folgenden werden verschiedene Lebensbereiche 

untersucht: Überwiegen im jeweiligen Bereich die 

Chancen oder die Risiken der Digitalisierung für 

Inklusion?

1. Inklusiv-digitale Bildung

Inklusion und Digitalisierung gelten aktuell als zwei 

Herausforderungen für den Bildungsbereich, aber die 

Debatten werden meist getrennt voneinander ge-

führt. Die Diskussion um Inklusion wird zum Beispiel 

dadurch bestimmt, dass qualifiziertes Lehrpersonal 

fehle, nicht genügend Kompetenzen vorhanden seien 

und Eltern fehlende Chancen beklagten.29 Bei der 

Digitalisierung an Schulen stehen unter anderem die 

technische Ausstattung, Lernergebnisse und die 

didaktische Anbindung im Fokus der Debatten.

Eine inklusive Medienbildung kann dazu beitragen, 

das gemeinsame Lernen von Menschen mit und ohne 

Behinderungen zu ermöglichen und die Selbstbestim-

mung zu fördern.30 Dazu gehört sowohl das Lernen 

mit als auch das Lernen über Medien.31

In zwei LWL-Bildungseinrichtungen kann der Einsatz 

digitaler Medien beispielhaft gezeigt werden. Im 

LWL-Berufskolleg Hamm können die Schülerinnen 

und Schüler ihre Ausbildung im „Blended learning-

Modell“ machen, das heißt, dass sie einen großen Teil 

der Ausbildung mit Distanzlernen absolvieren können. 

Die Ausbildung ist deshalb auch für Menschen 

zugänglich, die von einer klassischen Präsenzausbil-

dung ausgeschlossen sind. Und im LWL-Berufsbil-

dungswerk Soest wird für jeden Ausbildungsplatz die 

notwendige blinden-spezifische Sonderausstattung 

zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten unter anderem 

modifizierte Computer und spezifisch genutzte Apps 

für Tablets und Smartphones. 

29	  Hense (2015)

30	  Bosse (2016)

31	  Bosse (2016)

Damit Inklusion im Bildungsbereich durch die Digitali-

sierung vorangetrieben wird, gilt es, verschiedene 

Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu gehört, dass die 

Infrastruktur und die nötigen Ressourcen barrierefrei, 

langfristig und somit auch verlässlich einzuplanen 

sind.32 Digitale Technologien sollten in inklusive 

pädagogische Konzepte eingebunden und zur indivi-

duellen Förderung und Unterstützung genutzt wer-

den. Auf diese Weise werden digitale Medien sinnvoll 

eingesetzt und digitale Assistenzsysteme langfristig 

normalisiert.

Der LWL verfolgt an seinen Bildungseinrichtungen 

einen möglichst ganzheitlichen Ansatz, das heißt, 

dass zum Beispiel die LWL-Förderschulen bedarfsge-

recht ausgestattet werden und gleichzeitig die 

Medienentwicklung kontinuierlich und in engem 

Dialog zwischen dem LWL als Schulträger und den 

Schulen weiterentwickelt wird. Hierzu finden regel-

mäßig gemeinsame Workshops und Medienentwick-

lungsgespräche statt.

Zur inklusiv-digitalen Bildung gehört auch der Erwerb 

von Medienkompetenzen, die bereits heute eine 

entscheidende Voraussetzung für gesellschaftliche, 

berufliche oder auch politische Teilhabe sind.33 Viele 

Menschen verfügen aktuell nicht über ausreichende 

digitale Kompetenzen.34

Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen 

Vereinen, die sich für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen einsetzen, fordern im von ihnen 

gestarteten „Pakt für Inklusion 2021“35, dass digitale 

Bildungsangebote uneingeschränkt und für alle 

verfügbar sind. Aber obwohl die Digitalisierung 

aktuell besonders relevant ist, solle diese nicht über 

das grundsätzliche Ziel der Inklusion gestellt werden.

2. Digitalisierung in der inklusiven Arbeitswelt

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt für alle 

Menschen rasant. Besonders für Menschen mit 

Behinderungen eröffnet die Digitalisierung neue 

32	  UNESCO-Deutsche Kommission (2021)

33	  Landesregierung Nordrhein-Westfalen (2019)

34	  Europäische Kommission (o. J.)

35	  Verband Sonderpädagogik e. V. et al. (2021)
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Chancen der beruflichen Teilhabe, denn die momen-

tan vorhandenen digitalen assistiven technischen 

Hilfsmittel können die Arbeitsfähigkeit von Menschen 

mit Behinderungen erhöhen, was wiederum ihre 

Chancen am allgemeinen Arbeitsmarkt verbessert. 

Denn dort ist die Situation für Menschen mit Behinde-

rungen schwierig.

2016 identifizierte eine Studie des Bundesarbeitsmi-

nisteriums36 vier Trends, die durch die zunehmende 

Digitalisierung der inklusiven Arbeitswelt eintreten 

könnten. Die Forschung dazu wurde seither intensi-

viert, dennoch basieren nur wenige der folgenden 

Aussagen auf einer breiten Datengrundlage.37

• �Neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Technolo-

gien und digitale Assistenzsysteme können die 

Arbeit erleichtern und auf diese Weise Arbeitsplätze 

für Menschen mit Behinderungen schaffen oder 

öffnen, etwa durch Video-Anleitungen oder verbes-

serte Screenreader. Die Möglichkeit des flexiblen 

Arbeitens (zum Beispiel aus dem Home-Office) kann 

neue Arbeitsplätze schaffen, weil zum Beispiel lange 

Anfahrtswege wegfallen, die Arbeitszeit eigenstän-

dig eingeteilt und der Arbeitsalltag individuell 

gestaltet werden kann. Da die zunehmende Digitali-

sierung alle Lebensbereiche betrifft, entstehen neue 

Tätigkeiten. 

Insgesamt ist entscheidend, dass die passenden 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, etwa 

indem die verwendete Software barrierefrei ist. Dazu 

trägt unter anderem der Technische Beratungsdienst 

des LWL-Inklusionsamtes Arbeit bei. Dieser berät 

sowohl die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als 

auch Menschen mit Behinderungen bei der Ausstat-

tung und Anpassung des Arbeitsplatzes. Neben der 

Anschaffung von zusätzlichen oder neuen Geräten 

wird zunehmend auch die bereits vorhandene 

Technik und Software angepasst und behinderungs-

gerecht gestaltet. Zum Beispiel können zwei blinde 

Beschäftigte einer Bank, die zuvor Vermittlungsauf-

gaben in einer Telefonzentrale bearbeitet haben, 

nun umfangreiche Serviceaufgaben erledigen. Dafür 

wurde die Softwareumgebung barrierefrei gestaltet 

36	  BMAS (2016)

37	  Aktion Mensch (2022)

und eine passende Technikausstattung angeschafft. 

• �Wegfall von Arbeitsplätzen: Neue digitale Tech-

nologien können Arbeitsschritte übernehmen oder 

sogar ganze Bereiche überflüssig machen. Insgesamt 

wird die Arbeitswelt komplexer und anspruchsvoller, 

sodass auch Assistenzsysteme an ihre Grenzen 

stoßen können. Gleichzeitig kann aber zum Beispiel 

Künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten 

schaffen. Insbesondere für Menschen ohne berufli-

che Qualifizierung wird die Arbeitssuche, unabhän-

gig von einer Behinderung, schwieriger.

• �Risiko der Exklusion: Die Digitalisierung der 

Arbeitswelt bedeutet für alle Menschen eine Umstel-

lung. Während einige Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer mit den Herausforderungen der 

digitalen Transformation wachsen (bzw. damit 

aufwachsen), gibt es andere, die Unterstützung 

dabei benötigen, digitale Medienkompetenzen zu 

erwerben; dazu zählen zum Beispiel ältere Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, solche mit Behin-

derungen oder mit Migrationsgeschichte.38 Die 

vorhandenen digitalen Assistenzen können je nach 

Behinderungsform und individuellem Unterstüt-

zungsbedarf eingesetzt werden. Auf diese Weise 

kann es gelingen, das Potential der digitalen Assis-

tenztechnologien gewinnbringend für die Inklusion 

am Arbeitsleben einzusetzen.

• �Veränderung der Situation von Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen: Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen entwickeln sich stetig 

weiter, unter anderem, um die Forderung aus der 

UN-BRK nach einer gleichberechtigten Teilhabe am 

Arbeitsleben zu erfüllen, oder um marktfähig zu 

bleiben.39 Digital-technologische Assistenten können 

dabei helfen, dass die Arbeiten, die bisher häufig an 

Werkstattbetriebe ausgelagert worden sind, dort 

auch weiterhin (digital) durchgeführt werden 

können. Es gibt zum Beispiel Assistenzsysteme, bei 

denen die Handbewegungen der Arbeitskräfte 

analysiert werden und die Beschäftigten unmittelbar 

ein optisches oder akustisches Signal erhalten, ob 

der Arbeitsschritt korrekt ausgeführt worden ist.

38	  siehe bspw.: BMBF (o. J.)

39	  BMAS (2016)
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Der digitale Wandel der Arbeitswelt betrifft alle 

Bereiche des Arbeitslebens und alle Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. Obwohl die rasante Digitali-

sierung ein Risiko der Exklusion in sich trägt, birgt der 

technologische Fortschritt große Chancen, die inklu-

sive Arbeitswelt voranzutreiben.40 Assistenzsysteme 

unterliegen zum Beispiel einer stetigen Weiterent-

wicklung und Verbesserung, sodass diese auch bei 

zunehmender Arbeitskomplexität eingesetzt werden 

können. Hierbei werden Entwicklung und Design der 

Technologie zunehmend partizipativ und inklusiv 

ausgerichtet, um die „usability“ durch Menschen mit 

verschiedenen Formen von Behinderungen beurteilen 

zu lassen. 

Zudem gibt es zahlreiche Förderprogramme, unter 

anderem von der Bundesregierung. Diese ermögli-

chen die praxisorientierte Erforschung und den 

Einsatz digitaler Assistenztechnologien für den 

Arbeitsmarkt.

Der LWL finanziert unter anderem das Projekt Omni-

Assist41, ein digitales Assistenzsystem, das personen-

zentrierte flexible Unterstützung leistet, auch bei 

komplexen Arbeitsprozessen. Ein weiteres Beispiel ist 

das Projekt KI.ASSIST, bei dem die Möglichkeiten von 

Künstlicher Intelligenz (KI) in der beruflichen Rehabili-

tation unter Forschungsaspekten betrachtet und 

gleichzeitig der praktische Einsatz von KI überprüft 

wird.

Darüber hinaus beteiligt sich das LWL-Inklusionsamt 

Arbeit an einem Projekt der Universität Duisburg, an 

welchem weitere Partner aus verschiedenen europäi-

schen Ländern mitwirken. In dem Projekt wird der 

Austausch von innovativen digitalen Assistenztechno-

logien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 

Schwerbehinderungen vorangebracht. 

Menschen mit Behinderungen werden als Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter für die Unternehmen auf-

grund des Personal- und Fachkräftemangels immer 

wichtiger. Die Digitalisierung kann dazu beitragen, die 

Rahmenbedingungen zu verbessern oder erstmalig zu 

schaffen, etwa durch assistierende Technologien, 

räumliche Flexibilität und technische Barrierefreiheit. 

40	  Reinersmann, Röcker (2023)

41	  Busch (2022)

Digital-technologische Assistenzsysteme können dazu 

beitragen, dass Kolleginnen und Kollegen mit und 

ohne Behinderungen enger zusammenarbeiten und 

auf diese Weise eine inklusive Arbeitswelt gelebt 

wird.

3. Gesundheit und Pflege inklusiv und digital 

gestalten

Im Gesundheitsbereich gibt es etliche Anwendungs-

felder, von denen Menschen mit Behinderungen 

besonders profitieren könnten; drei davon werden im 

Folgenden beispielhaft genannt:

• �Telemedizin: Unter diesem Sammelbegriff werden 

zahlreiche Leistungen zusammengefasst, die über 

einen räumlichen (und teilweise auch zeitlichen) 

Abstand hinweg erbracht werden können, zum 

Beispiel Videosprechstunden oder die telefonische 

Abstimmung verschiedener Ärztinnen und Ärzte 

miteinander.42

• �Gesundheits-Apps (Digitale Gesundheitsapplikati-

onen): Diese können für unterschiedliche Zwecke 

und bei verschiedenen Krankheitsbildern eingesetzt 

werden. Gesundheits-Apps können die Behandlung 

oder Therapie unterstützen. Die Apps verfolgen 

verschiedene Ziele, sie können zum Beispiel Wissen 

vermitteln, Übungen anleiten, an die Einnahme von 

Medikamenten erinnern oder Symptome überwa-

chen und so den Umgang mit einer Erkrankung 

erleichtern. Aktuell sind nur wenige Apps als 

Hilfsmittel anerkannt und werden von den Kranken-

kassen finanziert.

• �Selbsthilfegruppen und -vereine: Videoanrufe 

können die Teilnahme an Veranstaltungen von 

Menschen ermöglichen, die in ihrer Mobilität 

eingeschränkt sind oder weit entfernt wohnen. 

Digitale Medien ermöglichen Austausch und 

Vernetzung und erhöhen die Reichweite. Die 

Entwicklung von barrierefreien Apps für die Selbst-

hilfe wird aktuell beispielhaft vorangetrieben, unter 

anderem unterstützt durch Fördermittel der Aktion 

Mensch.43

42	  BMG (2022)

43	  �Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtver-
band e. V. (o. J.)
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Menschen mit Behinderungen profitieren durch diese 

Angebote in verschiedener Weise. Wenn medizinische 

oder therapeutische Angebote von zuhause aus wahr-

genommen werden können, fallen Anfahrtswege 

oder bauliche Hürden weg44 (in Westfalen-Lippe ist 

nur rund jede sechste hausärztliche Praxis uneinge-

schränkt barrierefrei45). Ein weiterer Vorteil kann sein, 

dass Menschen für eine Behandlung ihr gewohntes 

Umfeld nicht oder nur kurz verlassen müssen.

Andere digitale und technologische Angebote sorgen 

für eine höhere Motivation bei Patientinnen und 

Patienten, indem Therapien oder Behandlungen 

zeitgemäß gestaltet werden und auf diese Weise 

„mehr Spaß machen“. So wird langfristig der Erfolg 

gesteigert.46

Für alle digitalen Angebote gilt, dass diese die thera-

peutischen Maßnahmen und das Fachpersonal 

begleiten und ergänzen, keinesfalls jedoch ersetzen 

sollen.47 Unterstützende digitale Gesundheitsange-

bote werden aktuell zum Beispiel im Rahmen des 

„Curamenta-Portals für psychische Gesundheit (www.

curamenta.de)“ inklusionsorientiert ausgebaut. Das 

Portal wurde von fünf Klinikverbünden, unter ande-

rem dem LWL, aufgebaut. Die barrierefreie Darstel-

lung der Plattform wurde von Anfang an mitbedacht 

und bei der Gestaltung (Layout und redaktionelle 

Inhalte) berücksichtigt. Dazu wurden unter anderem 

die folgenden dargestellten Maßnahmen umgesetzt: 

Verwendung von klarer Sprache und einfachen 

Sätzen, Aufzählungen (zum Beispiel Krankheitsbilder); 

Möglichkeit, Inhalte mittels Umschaltbutton in 

„Leichte Sprache“ anzuzeigen; Bereitstellung von 

Untertiteln, lineares und logisches Layout, linksbündi-

ger Text, verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten 

(Kontaktformular, Forum); Möglichkeit, Barrieren über 

das Kontaktformular zu melden; schlichte, kontrast-

reiche Farbpalette sowie eine barrierefreie Schriftart.

44	  BMG (2023)

45	  BMAS (2021)

46	  Rehacare (0. J.)

47	  BMAS (2021)

Andere telemedizinische Angebote sind bislang nicht 

barrierefrei und auch bei der Planung der digitalen 

Patientenakte werden die unterschiedlichen Belange 

von Menschen (mit Behinderungen) oftmals nicht 

oder nur wenig berücksichtigt.

4. Digital-inklusiver Alltag

Freizeit, Alltag und Wohnungen werden immer öfter 

auch digital gestaltet.

Wohnen

Beim Wohnen können digitale, technische und 

technologische Lösungen neue Möglichkeiten für 

Menschen mit Behinderungen schaffen, indem sie 

gezielt unterstützen und so Selbstständigkeit ermögli-

chen. Auf diese Weise kann die „helfende Hand“ 

durch technische Lösungen (zumindest teilweise) 

ersetzt werden, wodurch mehr private Räume ge-

schaffen werden und Privatsphäre für Menschen mit 

Behinderungen entstehen kann.

„SmartHome“ ist bisher noch kein Massenphänomen, 

aber längst der Nische entwachsen. Ein Teilbereich 

davon, der für Menschen mit Behinderungen besonders 

relevant ist, sind AAL-Systeme („Ambient assisted 

living“, frei übersetzt: selbstbestimmtes Wohnen durch 

innovative Assistenzsysteme).48 AAL-Systeme helfen im 

Alltag, indem diese in zahlreichen Bereichen (Ernährung, 

Hygiene, Strukturierung, Sicherheit, …) und je nach 

Nutzungsbedürfnis unterstützen49; Beispiele wären 

versenkbare Bodenschwellen, automatische Türen, 

Rufsysteme oder Sprachsteuerungen. Wenn Technolo-

gien „mitdenken“ und vernetzt sind, können Unterstüt-

zungsleistungen auf die Situation angepasst werden.

Damit durch den Einsatz technischer Lösungen keine 

neuen Hürden entstehen, sollte der Mensch im 

Mittelpunkt stehen und nicht die technische Mach-

barkeit. Daneben bestehen weitere Herausforderun-

gen: Smarte Systeme könnten Nutzende 

bevormunden oder ein Gefühl der Bevormundung 

vermitteln.50 Außerdem sind die Systeme aktuell 

48	  SeWo (o. J.)

49	  KogniHome (o. J.)

50	  KogniHome (o. J.)
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kostenintensiv und lassen sich gegebenenfalls nicht in 

jedem Gebäude direkt nutzen. Die Planungen sind 

zudem kompliziert, weil der Markt für SmartHome- 

und AAL-Lösungen unübersichtlich ist.51

An die Hilfsmittel werden hohe Anforderungen 

gestellt: Diese sollen einerseits sehr leistungsfähig 

sein, sich an verschiedene Bedarfe anpassen und mit 

unterschiedlichen Steuerungssystemen kompatibel 

sein. Andererseits sollen die AAL-Systeme wenig 

komplex sein, sodass möglichst viele Menschen, auch 

mit unterschiedlichen Behinderungen, diese intuitiv 

bedienen können.52

Ein Beispiel für den Einsatz smarter Technologien in 

Wohnungen ist das SeWo-Projekt des LWL. Der Name 

SeWo beschreibt das Ziel: Selbstständiges Wohnen für 

Menschen mit (wesentlichen) Behinderungen möglich 

machen. Dafür werden neue Gebäude barrierefrei 

geplant und SmartHome-Systeme im geförderten 

Wohnungsbau eingesetzt, sodass letzte Hürden 

überwunden werden können. Dabei gilt: „So viel 

Unterstützung wie nötig – so wenig Technik wie 

möglich“.53 Um bedarfsgerechte Lösungen anbieten 

zu können, werden bereits zu Beginn der Planungs-

prozesse die Bedarfe der angesprochenen Zielgruppen 

aufgenommen und Lösungskonzepte für eine techni-

sche Umsetzung erarbeitet.

Um sich beispielhaft über das SeWo-Projekt und die 

technischen Details zu informieren, können Interes-

sierte einen virtuellen Rundgang durch ein Apart-

menthaus in Lübbecke unternehmen.

Freizeit

Die vielfältige und selbstverständliche Nutzung von 

Internet und Social Media durch Smartphones stellt 

zum Beispiel große Herausforderungen an die päda-

gogische Arbeit der LWL-Jugendhilfeeinrichtungen. 

Kinder und Jugendliche wollen und müssen teilhaben 

an den Möglichkeiten, die diese digitale Lebenswirk-

lichkeit bietet. Daher hat der LWL die technischen 

Grundlagen dafür geschaffen, die insbesondere auf 

51	  Brylok et al. (2017)

52	  SeWo (o. J.)

53	  SeWo (o. J.)

einem flächendeckenden WLAN-Ausbau sowie der 

Ausstattung der Jugendlichen mit mobilen Endgerä-

ten beruhen. Weitere Optimierungen werden erarbei-

tet, um eine Teilhabe am digitalisierten Alltag zu 

ermöglichen.

Viele Freizeit- und Kulturanbietende wollen ihre 

Einrichtungen und Angebote für mehr Menschen 

erlebbar machen. Dafür nutzen sie auch technologi-

sche Lösungen, die stetig weiter ausgebaut werden. 

In den LWL-Museen können Besucherinnen und 

Besucher zum Beispiel zusätzlich zu geführten Touren 

vor Ort auch an Audio- oder Video-Rundgängen 

teilnehmen. Im LWL-Museum für Archäologie und 

Kultur in Herne werden derzeit beispielsweise Online-

Führungen in Deutscher Gebärdensprache (DGS) von 

einer tauben Archäologin angeboten. Außerdem 

können Interessierte in Videokonferenzen oder 

Social-Media-Kanälen Einblicke in Sammlungen und 

Ausstellungen erhalten.

Im LWL-Freilichtmuseum Hagen und im LWL-Römer-

museum in Haltern gibt es jeweils eine eigene Muse-

ums-App mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. 

In der App des LWL-Freilichtmuseums Hagen sind 

verschiedene Touren aufgeführt, eine davon ist 

barrierefrei. Das LWL-Römermuseum bietet in seiner 

App unter anderem Informationen in DGS an. Die 

Angebote in den bestehenden Apps werden schritt-

weise erweitert, während andere LWL-Museen zurzeit 

eigene Museums-Apps entwickeln.

Im LWL-Freilichtmuseum Detmold und im LWL-Museum 

für Kunst und Kultur werden Sammlungs-Plattformen 

geplant, die barrierefreie Recherchemöglichkeiten von 

Objekten und Kunstwerken bieten.

Die LWL-Kulturabteilung erweitert stetig das eigene 

Informationsmaterial. So gibt es zum Beispiel Videos 

in DGS, in denen die Angebote der LWL-Museen, 

Kommissionen und Dienste erläutert werden. Zudem 

sind Broschüren in „Leichte Sprache“ verfügbar. Die 

LWL-Museumstour, in der alle Ausstellungen und 

Veranstaltungen vorgestellt werden, gibt es zusätzlich 

zur PDF- und Druckversion auch zum Hören.
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Digitale Angebote können insbesondere für Men-

schen mit Behinderungen einen hohen Mehrwert 

darstellen, solange diese die bestehenden analogen 

Angebote ergänzen und nicht ersetzen oder verdrän-

gen.

5. Digitale Verwaltung für alle?!

Die Bundesregierung strebt an, zukünftig alle Verwal-

tungsleistungen des Bundes und der Länder digital 

zur Verfügung zu stellen.54 Internetseiten öffentlicher 

Institutionen sollen barrierefrei gestaltet werden. 

Private Unternehmen sind von der Pflicht zur barriere-

freien Gestaltung von Internetseiten bislang ausge-

nommen.

Die wichtigste Voraussetzung für eine inklusive 

Digitalisierung der Verwaltung ist die barrierefreie 

Gestaltung. Das schließt sowohl die technische 

Bedienbarkeit als auch inhaltliche Aspekte ein, etwa 

die Verfügbarkeit von Inhalten in DGS oder „Leichte 

Sprache“.

Der LWL hat das Ziel, dass möglichst alle Menschen 

die eigenen Internetseiten nutzen und verstehen 

können. Damit die Auftritte nicht nur verständlich, 

sondern auch optisch ansprechend sind, wird das 

„Inklusive LWL-Internet“ stetig weiterentwickelt. Bis 

Dezember 2022 konnten fast alle – mehr als 200 

− LWL-Internetauftritte inklusiv gestaltet werden. Das 

bedeutet, dass auch die Zahl der Inhalte in „Leichte 

Sprache“ und DGS deutlich gestiegen ist. Mit dem 

Projekt „Digitelling“ hat die LWL-Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit eine neue Ausbaustufe des inklusiven 

LWL-Internets gestartet. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf der Umsetzung inklusiver Digitelling-Module, 

die eine besonders moderne und interaktive Darstel-

lung von Inhalten ermöglichen. Durch die barriere-

freie Umsetzung des neuen Formats geht der LWL als 

Beispiel für Inklusion in der digitalen Kulturvermitt-

lung voran.

Der LWL ist einer der größten Hilfezahler für Men-

schen mit Behinderungen und stellt sich deswegen 

auch als Leistungserbringer zunehmend digital auf. So 

können zum Beispiel Anträge für Eingliederungshilfen 

54	  BMI (2018)

nach SGB IX für erwachsene Menschen mit Behinde-

rungen, Leistungen für ein Kfz, Blindengeld sowie 

Hilfen für Menschen mit hochgradigen Sehbehinde-

rungen und für Gehörlose bereits online eingereicht 

werden. Auch Eingliederungshilfeleistungen für 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen können 

digital beantragt werden.

IV. Fazit und Ausblick
Wie wirkt sich also die Digitalisierung auf die Inklu-

sion aus? Wird Inklusion durch digitale und technolo-

gische Lösungen vorangetrieben oder ausgebremst?

Die Autorinnen und Autoren unterschiedlicher 

Studien blicken meist (vorsichtig) optimistisch in die 

Zukunft. Die Chancen und Möglichkeiten überwiegen 

die Bedenken und Herausforderungen. Gleichzeitig 

werden konkrete Forderungen und Rahmenbedingun-

gen genannt.

Die größte Chance wird in digitalen Assistenzsyste-

men gesehen, die bestehende Beeinträchtigungen 

kompensieren und so mehr Selbstbestimmung 

ermöglichen können. Davon profitieren nicht alle 

gleichermaßen, was wiederum die größte Herausfor-

derung darstellt: Ungleichheiten können auch ver-

stärkt werden.

Damit eine inklusive Digitalisierung gelingen kann, 

sollten digitale, technologische und technische 

Lösungen nicht als Selbstzweck gesehen, sondern aus 

der Perspektive von Menschen (mit Behinderungen) 

geplant und eingesetzt werden. Dabei sollten diese 

nach dem Design für alle gestaltet werden. Zugleich 

gilt es, Inklusion nicht der Technik zu überlassen oder 

diese gar als alleinige Lösung darzustellen. Sie ersetzt 

nicht den Menschen und das Miteinander, sondern 

ergänzt und unterstützt.

Damit Medien und Technologien selbstbestimmt und 

nutzbringend eingesetzt werden können, sind digitale 

Medienkompetenzen nötig. Es gilt daher, die Medien-

kompetenzen von Menschen mit Behinderungen, 

ihrer Angehörigen und des pädagogischen Fachperso-

nals zu stärken.

Auch allgemeine Risiken der Digitalisierung sollten 

benannt und ernstgenommen werden, dies gilt 

insbesondere für Belange der Datenhoheit und 

BERICHT: INKLUSION UND DIGITALISIERUNG



16

-sicherheit. Persönliche Assistenzsysteme haben 

Zugang zu höchst sensiblen Daten und die Akzeptanz 

kann durch (das Gefühl) mangelnder Datensicherheit 

schwinden. Um Digitalisierung zu ermöglichen und 

voranzutreiben, sollte die Infrastruktur geschaffen 

bzw. ausgebaut werden.

Ein Blick in die Zukunft…
Weil es stets neue technische und digitale Innovatio-

nen gibt, entwickelt sich die digitale Welt äußerst 

dynamisch. Dadurch, dass Wissenschaftsdisziplinen 

und Technologiefelder zunehmend miteinander 

verschmelzen, wird der technologische Fortschritt 

schneller. Durch das Zusammenspiel verschiedener 

Disziplinen und Technologien können völlig neue 

Anwendungsbereiche entstehen.

Ein Beispiel ist Künstliche Intelligenz: Diese kann für 

mehr Zugänglichkeit im Netz sorgen, etwa indem 

Bildbeschreibungen für Nutzerinnen und Nutzer mit 

Sehbehinderungen erstellt oder verschiedene Geräte 

miteinander verknüpft werden.55

55	  Kreer (2023)

Ein anderes Beispiel ist die Robotik: Hier werden vor 

allem im Gesundheitsbereich neue Anwendungsfelder 

gesehen, Prothesen etwa könnten intelligenter 

werden und so Selbstständigkeit ermöglichen. In 

Kombination mit KI könnten Roboter miteinander 

verknüpft werden, sodass zum Beispiel mehrere 

Roboter jeweils spezifische Aufgaben für den Men-

schen erledigen und nicht ein einzelner alle über-

nimmt.56

Insofern bleibt es wichtig, dass der LWL die Schnitt-

stelle der beiden wichtigen Themenkreise – Inklusion 

und Digitalisierung – weiterhin im Blick behält. Dabei 

sollten die Potenziale der Digitalisierung für die 

Inklusion als solche erkannt und genutzt werden, 

auch, um zum Beispiel dem Fachkräftemangel zu 

begegnen. Der LWL gestaltet durch zahlreiche Maß-

nahmen die Digitalisierung und Inklusion bereits jetzt 

aktiv mit und bezieht dabei unterschiedliche Akteure 

ein. 

56	  Rehacare (2023)

Literaturauskunft zum Bericht: siehe Seite 177
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I. Situation von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen

Im letzten Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2022 

wurde die Situation von Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen dargestellt. Darin wurde deutlich, 

dass diese mehrfachen Diskriminierungsrisiken 

ausgesetzt sind. Im Bericht wurden unterschiedliche 

Themenkomplexe bearbeitet, die als besonders 

diskriminierungsrelevant gelten. Die Ausführungen 

wurden mit einem Verweis auf die aktuell unzurei-

chende Datenlage und die fehlende spezifische 

Forschung abgeschlossen. Dabei sind ausreichende 

Informationen die Grundlage, um inklusive und 

gendergerechte Maßnahmen überhaupt entwickeln 

zu können. In diesem Fortschrittsbericht soll deshalb 

ein erster Überblick zur aktuell bestehenden Daten-

lage innerhalb des LWL gegeben werden.

1. Erhöhte Diskriminierungsrisiken

In der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen (UN-BRK) wird explizit auf die Situation von 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen hingewie-

sen. So heißt es in Artikel 6 (1), „dass Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminie-

rung ausgesetzt sind.“ Die Staaten sollen daher 

„Maßnahmen [ergreifen], um zu gewährleisten, dass 

sie [Mädchen und Frauen mit Behinderungen – Anm.] 

alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und 

gleichberechtigt genießen können.“

Wenn ein Mensch mehrfacher Diskriminierung 

ausgesetzt ist, kann der Fachbegriff „Intersektionali-

tät“ verwendet werden. Damit wird beschrieben, dass 

Menschen aufgrund von verschiedenen oberflächli-

chen Merkmalen oder Kategorien (zum Beispiel Alter, 

Geschlecht, Herkunft, Gesundheit, finanzielle Situa-

tion, …) jeweils anders behandelt und gegebenenfalls 

diskriminiert werden: Eine Frau mit Behinderung wird 

anders wahrgenommen als ein Mann mit Behinde-

rung, eine Schwarze Frau mit Behinderung anders als 

eine weiße Frau mit Behinderung. Aufgrund der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung und Zuschreibung 

ändert sich also die Diskriminierungserfahrung. Die 

Diskriminierungen sind miteinander verschränkt und 

beeinflussen sich wechselseitig, sodass eine ganzheit-

liche Betrachtung der Ungleichheit nötig ist, um mehr 

Gerechtigkeit zu schaffen.

2. Notwendigkeit der Datenerhebung

In der UN-BRK wird im Artikel 31 die „Sammlung 

geeigneter Informationen, einschließlich statistischer 

Angaben und Forschungsdaten,“ gefordert. Diese 

„ermöglichen, politische Konzepte zur Durchführung 

dieses Übereinkommens auszuarbeiten und umzuset-

zen.“ Eine fundierte Informationsgrundlage zu den 

Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Behinderun-

gen zu schaffen, ist die Voraussetzung, die UN-BRK 

zielgerichtet umsetzen zu können.

Die Umsetzung der UN-BRK wird in jedem Vertrags-

staat von einem UN-Fachausschuss überwacht. Dabei 

legen die Staaten dem jeweiligen Ausschuss regelmä-

ßig einen Staatenbericht vor, der anschließend 

geprüft wird.1 Nach dem Prüfverfahren veröffentlicht 

der Ausschuss die „Abschließenden Bemerkungen“.2

1	� Bundesministerium für Arbeit und Soziales: https://www.
bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Politik-fuer-
Menschen-mit-Behinderungen/Behindertenrechtskonven-
tion-der-Vereinten-Nationen/behindertenrechtskonvention-
der-vereinten-nationen.html

2	� Abschließende Bemerkungen unter anderem in englischer 
Sprache hier zum Download verfügbar: https://tbinter-
net.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FDEU%2FCO%2F2-
3&Lang=en

Frauen und Mädchen mit Behinderungen – 
Bestandsaufnahme und Überblick zur  
genderbezogenen Datenlage beim LWL
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Der UN-Fachausschuss für Deutschland merkt in den 

„Abschließenden Bemerkungen“ aus dem Jahr 2023 

zum Beispiel an, dass intersektionale Ansätze bislang 

fehlen. Zudem empfiehlt der Ausschuss, dass 

Deutschland systematisch Daten erheben und Statisti-

ken anlegen soll, insbesondere auch, um Informatio-

nen über die Situation von Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen zu erlangen. Dafür soll zum Beispiel 

sichergestellt werden, dass Bevölkerungsbefragungen 

inklusiv sind und Behinderungen angemessen berück-

sichtigen; zurzeit sind Datensätze oder Statistiken 

oftmals nicht ausreichend aufgeschlüsselt, etwa weil 

nicht zwischen den Geschlechtern oder zwischen 

unterschiedlichen Behinderungsformen unterschieden 

wird.3

II. Bestandsaufnahme zur Datenlage 
beim LWL: Ein iterativer Entwicklungs-
prozess

Dieser Bericht geht von der ausdrücklichen Empfeh-

lung des UN-Fachausschusses zur systematischen 

Datenerhebung in Deutschland und dem Wissen um 

die aktuell bestehende Datenlücke aus. Auf dieser 

Grundlage wird in diesem Bericht ein erster Versuch 

unternommen, die Datenlage innerhalb des LWL 

überblicksartig abzubilden: Welche Daten liegen 

bereits vor? Was kann daraus abgeleitet werden?

Das Vorgehen dabei ist iterativ. Die in diesem Bericht 

aufgegriffenen Kennzahlen sind als erster Schritt zu 

interpretieren und keinesfalls als vollständig oder 

erschöpfend anzusehen. Zu einem späteren Zeitpunkt 

besteht die Möglichkeit, die Erkenntnisse (schritt-

weise) anzupassen und/oder zu erweitern.

Im LWL ist bereits ein Bewusstsein dafür vorhanden, 

dass ein sogenanntes Gender Data Gap besteht. Das 

wurde unter anderem im letzten Fortschrittsbericht 

von 2022 deutlich. Der LWL weiß um das bestehende 

Gender Data Gap und die Komplexität, diese Datenlü-

cke zu schließen. Das zeigen auch die Beschäftigung 

des LWL-Referats für Chancengleichheit mit Themen 

wie Intersektionalität oder die Forschungsarbeiten im 

3	  CRPD/C/DEU/CO/2-3: III. B. 11. (c); III. C. 69 und 70

Themenfeld Arbeit durch die Stabsstelle Wissenschaft, 

Forschung und Evaluation im LWL-Inklusionsamt Arbeit. 

Einheitliche Regeln zur Datenerhebung innerhalb des 

LWL bestehen bislang nicht. Daher unterscheiden sich 

zum Beispiel die Erhebungszeiträume oder der 

aktuellste verfügbare Datenstand.

III. Überblickhafte Darstellung von  
LWL-Aktivitäten im Bereich Inklusion,  
die eine geschlechterspezifische  
Auswertung zulassen

Im Folgenden werden nun die einzelnen Handlungs-

felder, die später in diesem Bericht intensiver betrach-

tet werden, aufgeführt. Hierbei sind jene Daten mit 

Bezug auf Gender und Inklusion angegeben, die 

durch den LWL bereits jetzt erhoben werden.

1. LWL-Handlungsfeld Kindheit und Jugend

Freiwilliges Ökologisches Jahr
Berichtsjahr 
2021/22

Berichtsjahr
2022/23

Anzahl Teilnehmende (gesamt)
im Alter von ca. 16-22 Jahre

149 148

Frauen 94 (63%) 79 (53%)

Männer 55 (37%) 69 (47%)

Frauen und Männer mit beson
derem Förderbedarf  gesamt*

31 (21%) 37 (25%)

davon Frauen und Mädchen 14 (45%) 23 (62%)

davon Männer und Jungen 17 (55%) 14 (38%)

Anmerkung zu dieser Tabelle:

* �Förderrichtlinien gem. Nr. II. 4. a. (3) der Förderrichtlinien Jugend-
freiwilligendienste vom 11. April 2012 (RL-JFD), dazu gehören:

• �schulische Leistungsprobleme, Schulabbruch und Schulverweigerung
• ��junge Menschen aus Förderschulen für Lernbehinderte, mit  

Bildungsdefiziten und mit Schwierigkeiten, einen Bildungsab-
schluss zu erreichen

• ��Jugendliche mit Teilleistungsschwächen (Dyskalkulie, ADHS,  
Analphabetismus etc.)

• ��Jugendliche, die straffällig, drogenabhängig waren, für die Hilfe 
zur Erziehung geleistet worden ist bzw. wird (gem. SGB VIII)

• �Jugendliche mit Migrationshintergrund (bei „Kommunikations-
schwäche“)
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2 .LWL-Handlungsfeld Schule

Anzahl Schülerinnen und Schüler an LWL-Schulen (ohne LWL-Klinikschulen, 

ohne Olsberg und Volmarstein):

Jahr
Anzahl Schülerinnen und Schüler  
im Alter von 6-18 Jahre - gesamt 

davon Mädchen  
und Frauen

davon Jungen  
und Männer

2020 5.980 2.334 (37%) 3.746 (63%)

2021 6.038 2.279 (38%) 3.759 (62%)

2022 6.084 2.263 (37%) 3.821 (63%)

Anmerkungen zu dieser Tabelle:
• �Der LWL hat als Schulträger keinen Einfluss auf den Zugang von Schülerinnen und Schülern zu 

seinen Schulen.
• �Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes und Festlegung des Förderortes liegt 

gemäß AO-SF (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung) in der Entscheidungskom-
petenz der zuständigen Schulaufsicht (Bezirksregierungen und Schulämter).

3. LWL-Handlungsfeld Wohnen

Leistungsangebote des LWL-Inklusionsamtes 

Soziale Teilhabe
Jahr

Frauen und Männer mit  

Behinderungen ab dem  

18. Lebensjahr - gesamt

Frauen Männer

Anzahl der bewilligten Anträge:   

Assistenzleistungen außerhalb  

besonderer Wohnformen4 2020 35.506 17.144 (48%) 18.361 (52%)

2021 38.630 18.772 (49%) 19.858 (51%)

2022 40.711 19.993 (49%) 20.718 (51%)

Anzahl der bewilligten Anträge:  

Assistenzleistungen in besonderen  

Wohnformen5 2020 21.741 9.058 (42%) 12.683 (58%)

2021 21.723 9.057 (42%) 12.666 (58%)

2022 21.484 8.928 (42%) 12.556 (58%)

Anzahl Leistungsberechtigte:  

Leistungen zur Teilhabe an Bildung  

(LWL-Abt. 60)6 2020 1.270 512 (40%) 758 (60%)

2021 1.081 437 (40%) 644 (60%)

2022 858 348 (41%) 510 (59%)

4	  Aus: MAGS-Datenbericht, Stichtagsdaten zum 31.12. eines Jahres

5	  Aus: MAGS-Datenbericht, Stichtagsdaten zum 31.12. eines Jahres

6	  �Aus: Jahresabschluss-Kennzahlen (Jahresdurchschnittszahlen); ab 01.01.2020 erfolgte 
eine sukzessive Übergabe der unter 18-jährigen an LWL-Abt. 50 (Schule und Jugend)
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SeWo- 

Wohnprojekte
Jahr

Anzahl Bewohnerinnen  

und Bewohner mit  

Behinderungen – gesamt

davon  

Frauen  

(Mädchen)

davon  

Männer  

(Jungen)

Altersstruktur

Bad Driburg 2020 14 77 (50%) 7 (50%)
Junge Erwachsene bis ca. 40 

Jahre

Lübbecke 2021 12 7 (58%) 5 (42%)
Erwachsene zwischen 30-50 

Jahren

Sassenberg 2022 14 5 (36%) 9 (64%)

Junge Erwachsene im Alter von 

ca.18-30 Jahren, die aus dem 

Elternhaus ausgezogen sind

Anmerkungen zu dieser Tabelle:
• �Die drei Häuser bieten insgesamt 40 Wohnungen, einige davon sind als 2-Personen-Apartments 

konzipiert.
• �Das Alter hängt eher von der Ausrichtung des Personenkreises innerhalb der Wohnhäuser ab; 

zukünftig soll es auch Projekte für ältere und vorgealterte Menschen mit Behinderungen geben.
• �Die Belegungen richten sich nach bestehendem Wohnbedarf und Personenkreis.
• �Insgesamt ist die Verteilung in der Regel relativ geschlechtsausgeglichen.
• �Mit Fertigstellung und Bezug entstehen auch 2024 weitere Wohnhäuser.
• �Die Fluktuation ist (bisher) gering bzw. nicht vorhanden; es besteht eine hohe  

Wohnzufriedenheit in den eigenen Apartments mit bedarfsgerechter Unterstützung.

4. LWL-Handlungsfeld Arbeit8

Geschlechtsspezifische Verteilung beruflicher Teilhabeleistungen (SGB IX):

Berufliche Teilhabe Leistungen Männer Frauen Gesamt

2020

Teilhabe Arbeitsleben Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM): Arbeitsbereich 22.116

(58,4%)

15.776

(41,6%)

37.892

Vorbereitung „Übergang 

auf allgemeinen Arbeits-

markt“

Ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM  

(Arbeitsplatz in Betrieb des 1. Arbeitsmarkt)

1.669

(64%)

940

(36%)

2.609

zum Übergang ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM  

(Anbahnung der Arbeitstätigkeit)

166 

(71%)

68 

(29%)

234

Förderung 

„Wechsel auf allgemeinen 

Arbeitsmarkt“ 

Wechsel aus WfbM in sozialversicherungspflichtiges  

Arbeitsverhältnis  

Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

59 

(73,75%)

21 

(26,25%)

80

Direkte Vermittlung in sozialversicherungspflichtiges  

Arbeitsverhältnis  

Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

66 

(70,97%)

27 

(29,03%)

93

7	  �Hier lebt eine Mutter mit Behinderungen mit ihrem leiblichen Kind zusammen in einer 
Wohnung und profitiert von der zentralen Lage, Infrastruktur und der engen Anbin-
dung an den Assistenzdienst.

8	  �Vgl. LWL: Bericht zur Überprüfung einer möglichen intersektionellen Diskriminierung 
von Frauen mit Behinderung im Arbeitsleben, Vorlage 15/1480, LWL-Inklusionsamt 
Arbeit

BERICHT: FRAUEN UND MÄDCHEN MIT BEHINDERUNGEN
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Männer Frauen Gesamt

Förderung 

„Arbeit am allgemeinen 

Arbeitsmarkt“

Arbeitsassistenz innerhalb sozialversicherungspflichtigem 

Arbeitsverhältnis (§186 Abs. 5 SGB IX)

121 

(48,4%)

129 

(51,6%)

250

Maßnahmen wie Kenntniserwerb/erhalt am Arbeitsplatz (§ 

24 Schwb. AV)

70 

(55,5 %)

56 

(44,5%)

126

„Unterstützte Beschäftigung“ innerhalb eines sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsverhältnis (§ 55 SGB IX)

27 

(65,9%)

14 

(34,1%)

41

Förderung „berufliche 

Orientierung Schule“

KAoA-Star 2.002

(63%)

1.176

(37%)

3.178

2021                                                                    

Männer Frauen Gesamt

Teilhabe Arbeitsleben Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM): Arbeitsbereich 22.041 

(58,3 %)

15.753 

(41,7%)

37.794

Vorbereitung „Übergang 

auf allgemeinen Arbeits-

markt“

ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM (Arbeitsplatz in  

Betrieb des 1. Arbeitsmarkt)

1.690 

(64,9%)

911 

(35%)

2.601

zum Übergang ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM  

(Anbahnung der Arbeitstätigkeit)

229 

(71,1%)

93 

(28,8%)

322

Förderung „Wechsel auf 

allgemeinen Arbeitsmarkt“ 

Wechsel aus WfbM in sozialversicherungspflichtiges  

Arbeitsverhältnis  

Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

76 

(69,7%)

33

(30,3%)

109

Direkte	 Vermittlung in sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis  

Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

86

(72,9%)

32

 (27,1%)

118

Förderung „Arbeit am  

allgemeinen Arbeitsmarkt“

Arbeitsassistenz innerhalb  sozialversicherungspflichtigem 

Arbeitsverhältnis  (§186 Abs. 5 SGB IX)

105 

(52,3%)

94

 (47,2%)

199

Maßnahmen wie Jobcoaching aAP, oder Kenntnis- 

erwerb/erhalt am Arbeitsplatz (§ 24 Schwb AV)

163

(55,6%)

130 

(44,3%)

293

„Unterstützte Beschäftigung“ innerhalb eines sozial

versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis (§ 55 SGB IX)

35

 (60,3%)

23 

(39,6%)

58

Förderung „berufliche 

Orientierung Schule“ 

KAoA-Star 2.187 

(63%)

1.285 

(37%)

3.472

BERICHT: FRAUEN UND MÄDCHEN MIT BEHINDERUNGEN
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2022

Männer Frauen Gesamt

Teilhabe Arbeitsleben Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM): Arbeitsbereich 21.736

(58,3%)

15.548

(41,7%)

37.284

Vorbereitung „Übergang 

auf allgemeinen Arbeits-

markt“

Ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM (Arbeitsplatz in  

Betrieb des 1. Arbeitsmarkt)

1.733 

(63,2%)

945 

(34,4%)

2.743

zum Übergang ausgelagerter Arbeitsplatz einer WfbM  

(Anbahnung der Arbeitstätigkeit)

200 

(67,8%)

95 

(32,2%)

295

Förderung „Wechsel auf 

allgemeinen Arbeitsmarkt“ 

Wechsel aus WfbM in sozialversicherungspflichtiges  

Arbeitsverhältnis  Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

100 

(72,4%)

38

 (27,6%)

138

Direkte Vermittlung in sozialversicherungspflichtiges  

Arbeitsverhältnis  Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

66

(69,5%) 

29 

(30,5%)

95

Förderung „Arbeit am  

allgemeinen Arbeitsmarkt“

Arbeitsassistenz innerhalb  sozialversicherungspflichtigem 

Arbeitsverhältnis  (§186 Abs. 5 SGB IX)

112 

(50,2%)

111 

(49,7%)

223

Maßnahmen wie Jobcoaching aAP, oder Kenntnis- 

erwerb/erhalt am Arbeitsplatz (§ 24 Schwb AV)

202 

(59,9%)

135 

(40,1%)

337

„Unterstützte Beschäftigung“ innerhalb eines sozial

versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis (§ 55 SGB IX)

37

(78,7%)

10 

(21,3%)

47

Förderung „berufliche 

Orientierung Schule“ 

KAoA- aStar 2.485 

(63%)

1.459 

(37%)

3.944

Anmerkung zu dieser Tabelle:
• �Abweichungen bei den Prozentangaben ergeben sich durch das Runden der Prozentwerte.

5. LWL-Handlungsfeld Gesundheit

Leistungsberechtigte in den LWL-Wohnverbünden:

Leistungsangebot weiblich männlich divers Gesamt

Besondere Wohnform 457 (33%) 908 (67%) 0 1.365

Assistenz eigene Häuslichkeit 851 (52%) 798 (48%) 1 1.650

Tagesstruktur 416 (36%) 750 (64%) 0 1.166

Gesamt 1.724 (41%) 2.456 (59%) 1 4.181

BERICHT: FRAUEN UND MÄDCHEN MIT BEHINDERUNGEN
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Bewohnerinnen und Bewohner, Gäste oder Leistungsempfängerinnen und 

Leistungsempfänger in den LWL-Pflegezentren:

Leistungsangebot weiblich männlich divers Gesamt

Stationäre Pflege 256 (48%) 281 (52%) 0 537

Tagespflege 97 (52%) 90 (48%) 0 187

Ambulante Pflege 255 (60%) 167 (39%) 1 423

Kurzzeitpflege 61 (44%) 79 (56%) 0 140

Gesamt 669 (52%) 617 (48%) 1 1.287

Anmerkungen zu diesen Tabellen:
• �Geschlechterdifferenzierte Leistungsdaten für die Bereiche der LWL-Wohnverbünde und LWL-

Pflegezentren, die nahezu ausschließlich Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen 
erbringen.

• �Diese Daten sind nur bedingt aussagefähig, da sie bisher nicht in einen Gesamtrahmen ein-
geordnet werden.

• �Leistungsverteilungen können bisher weder auf eine Benachteiligung noch Bevorzugung von 
Geschlechteridentitäten hinweisen; tatsächlich orientieren sich Leistungserbringungen an den 
Unterstützungsbedarfen der Leistungsberechtigten, die in Abhängigkeit mit der Sozialisation 
der Einzelnen zu interpretieren sind.

6. LWL-Handlungsfeld LWL als inklusiver Arbeitgeber

LWL-Beschäftigte mit Schwerbehinderungen (SB):

Unbefristete und befristete Beschäftigungsverhältnisse

  unbefristet davon SB befristet davon SB

31.03.2020 15.109 1.276 (8%) 3.298 126 (4%)

31.03.2021 15.578 1.297 (8%) 3.281 115 (3,5%)

31.03.2022 16.290 1.311 (8%) 3.275 1.023 (3%)

31.03.2023 16.978 1.242 (7%) 3.027 124 (4%)

Beschäftigungsumfang (Teil- und Vollzeit)

  Vollzeit davon SB Teilzeit davon SB

31.03.2020 9.503 666 (7%) 8.904 736 (8,5%)

31.03.2021 9.735 675 (7%) 9.124 737 (8%)

31.03.2022 9.915 660 (6,5%) 9.650 753 (7,5%)

31.03.2023 10.092 619 (6%) 9.913 747 (7,5%)

BERICHT: FRAUEN UND MÄDCHEN MIT BEHINDERUNGEN
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Voll- und Teilzeitbeschäftigung nach Geschlecht

  31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023

Vollzeit 9.503 9.735 9.915 10.092

davon Vollzeitbeschäftigung von  

Männern mit Schwerbehinderungen 
371 (4%) 378 (4%) 383 (4%) 350 (3,5%)

davon Vollzeitbeschäftigung von Frauen 

mit Schwerbehinderungen
295 (3%) 297 (3%) 277 (3%) 269 (2,5%)

Teilzeit 8.904 9.124 9.650 9.913

davon Teilzeitbeschäftigung von  

Männern mit Schwerbehinderungen
157 (2%) 145 (1,5%) 161 (1,5%) 171 (1,5%)

davon Teilzeitbeschäftigung von Frauen 

mit Schwerbehinderungen
579 (6,5%) 592 (6,5%) 592 (6%) 576 (6%)

Anmerkungen zu dieser Tabelle:
• �Stichtag der Datenerhebung jeweils zum 31.03. eines Jahres
• �Abweichungen bei den Prozentangaben ergeben sich durch das Runden der Prozentwerte.

IV. Einordnung der vorhandenen Daten

Der Überblick, der mit obiger Sammlung themenübergreifend erstellt wurde, 

schafft einen ersten Eindruck davon, zu welchen Leistungsbereichen über-

haupt geschlechtsbezogenes Datenmaterial vorliegt und ob es in diesen 

Bereichen geschlechtsbezogene Unterschiede gibt. Deutlich schwerer ist 

allerdings die Frage zu beantworten, wie bestehende Unterschiede zu deuten 

sind und welche Ursachen dafür vorliegen. In den Leistungsbereichen, in 

denen keine Daten vorliegen, bleibt offen, ob geschlechtsbezogene Unter-

schiede bestehen.

Exemplarisch für den Bereich „Arbeitsleben“ hat sich damit sehr eingehend 

die Stabstelle Wissenschaft, Forschung und Evaluation im LWL-Inklusionsamt 

Arbeit auseinandergesetzt9. Das Ergebnis lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Durch fehlende Daten können strukturelle Ungleichheiten nicht objektiv 

erfasst und beschrieben werden. Das bedeutet, dass diese letztlich weder 

ausgeschlossen noch aufgedeckt werden können. Es ist also unklar, ob – und 

wenn ja inwiefern – eine systemische Diskriminierung von Frauen und Mäd-

chen mit Behinderungen vorliegt. Bereits die fehlenden Daten zur spezifischen 

Situation von Frauen und Mädchen mit Behinderungen können als Merkmal 

einer Benachteiligung bewertet werden: Es besteht ein Gender Data Gap.10

9	  �Ergebnisse insbesondere dargestellt in Vorlage 15/1480 „Bericht zur Überprüfung einer 
möglichen intersektionellen Diskriminierung von Frauen mit Behinderung im Arbeits-
leben“ sowie Aufsatz von A. Reinersmann, „Wie steht es um die Rechte von Frauen 
mit Behinderung gesamtgesellschaftlich und mit Blick auf die berufliche Teilhabe?“, br 
2023, 117 ff. (Teil 1), 149 ff (Teil 2)

10	  Vgl. Vorlage 15/1480
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Gleichwohl hat die Stabstelle im LWL-Inklusionsamt Arbeit (mit externer 

wissenschaftlicher Unterstützung) eine systematisch aufbereitete und statis-

tisch geprüfte Übersicht zur Datenlage im Bereich „Arbeitsleben“ erarbeitet 

und damit einen wichtigen Grundstein für weitere Schritte gelegt, um die 

Situation zu verbessern. Und: Erfreulicherweise fanden sich bei der eingehen-

den Überprüfung des Datenbestandes keine offensichtlichen Hinweise dafür, 

dass es in diesem Bereich eine mehrdimensionale Diskriminierung gibt.

Die in diesem Bericht vorgenommene Bestandsaufnahme zur genderbezoge-

nen Datenlage bildet einen Überblick ab und stellt insofern einen weiteren 

Schritt dar, um die insgesamt unbefriedigende Datenlage Stück für Stück zu 

verbessern. Für den LWL bleibt es eine Aufgabe, weitere Wege zu suchen, um 

das bestehende Gender Data Gap schrittweise weiter zu schließen.

BERICHT: FRAUEN UND MÄDCHEN MIT BEHINDERUNGEN
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„Die Vertragsstaaten treffen alle erforderli-
chen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen können.“ – Artikel 7, 
Satz 1, der UN-Behindertenrechtskonvention  
 
Ebenso haben Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen das Recht, ihre Meinungen in allen sie 
berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit 
anderen Kindern frei zu äußern. Sie sollen bedarfsge-
rechte sowie altersgemäße Leistungen erhalten. Ihr 
soziales, psychisches und physisches Wohlbefinden 
soll bestmöglich und individuell gefördert sowie 
unterstützt werden. Der Schutz des Kindeswohls ist 
darüber hinaus ein zentraler Gesichtspunkt.
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HANDLUNGSFELD

Kindheit & Jugend

› UMSETZUNGSBERICHT 2022 / 2023: AB S. 28
› PLANUNG AB 2024: AB S. 42

Um diese Rechte zu verwirklichen, ergreift das LWL-Jugend-
dezernat eine Reihe von inklusionsfördernden Maßnahmen. 
So unterstützt es landesweite Reformprozesse, indem es 
Fortbildungen und Fachberatungen anbietet, zahlreiche 
innovative Maßnahmen initiiert, neue Konzepte und  
Orientierungshilfen zusammen mit Trägern und Beteiligten 
entwickelt und mehrjährige Projekte verstetigt werden.

Im Mai 2021 hat der Bundesrat das Kinder- und Jugend
stärkungsgesetz verabschiedet. Es beinhaltet zahlreiche 
Neuerungen für die Kinder- und Jugendhilfe und stärkt 
insbesondere auch das LWL-Landesjugendamt Westfalen,  
das die Aufsicht über stationäre Einrichtungen und Kitas  
hat. Es unterstützt die Jugendämter im weiteren Prozess,  
um die neuen Regelungen einzuführen und umzusetzen. 

Im Bereich Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche wird 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG) weiter umgesetzt. Schon 
heute hat es wesentliche Weichen für Inklusion und landes-
einheitliche Leistungen und Qualitätsstandards gestellt. So 
konnten unter anderem die Leistungen für Pflegefamilien  
für junge Menschen mit Behinderungen landeseinheitlich 
gestaltet und verbessert werden und die Bekanntheit des 
STEPPKE-Verbundes, über den die Akquise von (potenziellen) 
Pflegeeltern erfolgt, soll weiter gestärkt werden.
In den nächsten Jahren werden die Weiterqualifizierung  
der inklusiven Kindertagespflege sowie die Beratung  
zur barrierefreien Gestaltung von jugendorientierten  
Beteiligungsprozessen einige der zentralen Anliegen des 
LWL-Handlungsfeldes ‚Kindheit und Jugend‘ sein.

Dies sind einige Beispiele für viele weitere inklusive Maßnah-
men des LWL im Handlungsfeld Kindheit & Jugend.
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Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung

Tagesbetreuung von Kindern	     

Gezielte Fortbildungsangebote 
für die Fachberatung in der Kin-
dertagespflege

Die Kindertagespflege ist zu einem unentbehrlichen Be-
treuungsangebot geworden, insbesondere für Kinder unter 
drei Jahren. Die sogenannten Tagesmütter oder Tagesväter 
übernehmen ebenso wie auch die Kindertageseinrichtungen 
die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Kinder zu betreuen, 
zu erziehen und zu bilden. Die örtliche Fachberatung muss 
dafür Tagespflegepersonen gut begleiten und beraten.  
Das LWL-Landesjugendamt hat sich bei seinen Fortbildungen 
für die Fachberatungen auf das Thema „Schutzauftrag von 
Kindern“ fokussiert und hierzu vier Veranstaltungen durch-
geführt. Die Fortbildungen zu den Themen „Kinder mit 
Behinderungen in der Kindertagespflege“ und „Eignungs-
feststellung von Tagespflegepersonen“ werden auf die Jahre 
2024 / 2025 verschoben.

LWL-Fachberatung zum Thema 
„Inklusive Kindertagespflege“

Die LWL-Fachberatung berät zum Thema Inklusion/Förder-
möglichkeiten.

Jugendförderung                     

Fachberatung zum Thema „Inklu-
sion“ als Querschnittsaufgabe in 
allen Beratungen im Bereich der 
Kinder- und Jugendförderung

Die Beratung zum Thema „Inklusion“ ist einer von sieben 
Handlungsschwerpunkten, die das LWL-Landesjugendamt 
in der Zielvereinbarung zur landesgeförderten Fachbera-
tung festgeschrieben hat. Diese wurde mit dem Ministe-
rium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 
Integration des Landes NRW (MKJFGFI NRW) für die Jahre 
2022 / 2023 geschlossen. 
In diesem Zeitraum wurden etwa zehn Jugendämter beraten, 
die die inklusive Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendför-
derung entwickeln und umsetzen wollen.  
Für die hauptberuflichen Betreuerinnen und Betreuer der 
Beteiligungsgremien (beispielsweise Jugendparlamente und 
Jugendforen) in den Jugendämtern wurde eine landesweite 
Qualifizierung zum Thema „Inklusive Kinder- und Jugendbe-
teiligung“ durchgeführt.

Umsetzungsbericht 2022 / 2023

UMSETZUNGSBERICHT 2022 / 2023 Kindheit & Jugend
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Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung

[   ] Jugendförderung                     

Projektförderung „Teilhabe jun-
ger Menschen mit Behinderun-
gen aus Mitteln des Kinder- und 
Jugendförderplans NRW“ (KJFP 
NRW)

Das LWL-Landesjugendamt unterstützt die Träger der 
Jugendförderung (freie Träger und Jugendämter) dabei, in-
klusive Projekte umzusetzen. Es berät beispielsweise bei der 
Förderung von Projekten, die zur Teilhabe junger Menschen 
mit Behinderungen beitragen (Position 4.2 des Kinder- und 
Jugendförderplans des Landes NRW). Die entsprechenden 
Projekte wurden zu Beginn des Jahres 2022 an die Rahmen-
bedingungen der Corona-Schutzverordnung angepasst. Seit 
Frühjahr 2022 können die Projekte wie zuvor geplant statt-
finden.

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

Förderung von Freiwilligen mit 
besonderen Bedarfen

Seit dem Bildungsjahr 2021 / 2022 erhält die FÖJ-Zentralstelle 
eine erhöhte Förderung aus Bundesmitteln, die speziell dafür 
eingesetzt wird, junge Freiwillige mit unterschiedlichen Be-
nachteiligungen zu unterstützen. Dadurch sind sowohl mehr 
Fachstunden zur individuellen Beratung und Begleitung als 
auch zusätzliche Seminare zur Berufs- und Lebensorientie-
rung umgesetzt worden.

Qualifizierung des Teams und der 
Einsatzstellen

Das Team der FÖJ-Zentralstelle hat an einer Fachtagung zum 
Thema „Inklusion“ und einer Fortbildung zum Thema „Frei-
willige mit psychischen Erkrankungen“ teilgenommen.
Die FÖJ-Einsatzstellen werden vermehrt auf das Angebot des 
Einsatzstellenaustauschs zu unterschiedlichen Thematiken 
(fachliche Anleitung, Reflexionsgespräche, Umgang mit psy-
chischen Belastungen, Berufsorientierung etc.)  hingewiesen.

Übersicht über Beratungsstellen 
in Westfalen-Lippe, NRW und 
Bund zu verschiedenen Bedarfs-
lagen

Seit 2022 gibt es in der FÖJ-Zentralstelle eine Übersicht mit 
Beratungsstellen zu verschiedenen Bedarfen von jungen 
Menschen (unter anderem zu Behinderung, Armut, Sucht, 
sexualisierter Gewalt). Sie wird Fachkräften, Honorarkräften 
und Einsatzstellen zur Verfügung gestellt, damit sie junge 
Menschen bei der Suche nach einem passenden Beratungs- 
und Hilfeangebot noch besser unterstützen können.

Bewerbung des Bundesprojekts 
„Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am Freiwilligen 
Sozialen und Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr (FSJ und FÖJ) sowie 
am Bundesfreiwilligendienst 
(BFD)“ und Beratung der Einsatz-
stellen hierzu

Seit Oktober 2021 können alle anerkannten Träger sowie die 
Einsatzstellen im Freiwilligen Sozialen und Freiwilligen Öko-
logischen Jahr (FSJ/FÖJ) mit zusätzlichen Fördermitteln des 
Bundes Maßnahmen ergreifen, die eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an den Freiwilli-
gendiensten befördern.
Die FÖJ-Zentralstelle berät hierzu die Einsatzstellen.

UMSETZUNGSBERICHT 2022 / 2023 Kindheit & Jugend
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Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung

[   ] Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 

Zusammenarbeit im Netzwerk 
der Fachdienste

Um individuelle Fragen bezüglich der FÖJlerinnen und FÖJler 
zu klären, bestehen Kooperationen mit Netzwerken und 
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, die 
jeweils auf die Einzelfälle bezogen sind (beispielsweise mit 
dem LWL-Inklusionsamt, Integrationsfachdiensten (IFD), 
Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Schulaufsicht, Beratungs-
stellen der sozialen Arbeit in Westfalen-Lippe). Die geplante 
Weiterentwicklung der Kooperationen und Netzwerke wird 
in den Planungszeitraum 2024 / 2025 verschoben.

Hilfen zur Erziehung

„Inklusion“ wird als Querschnitts-
thema in der Arbeit des Sachbe-
reiches regelmäßig verankert.

Der Sachbereich Beratung, (Jugendhilfe-)Planung und För-
derung arbeitet auf Grundlage interner fachlicher Leitlinien. 
Auch zum Thema „Inklusion“ liegt eine Leitlinie vor. Sie wird 
regelmäßig in internen Dienstbesprechungen thematisiert 
und laufend überarbeitet. Die Bedeutung des Themas „In-
klusion“ wird so regelmäßig ins Bewusstsein der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Sachbereichs gerufen und als 
Querschnittsaufgabe in die Arbeit integriert. Eigene Haltun-
gen werden reflektiert. Nach und nach werden Maßnahmen 
erarbeitet und etabliert, mit denen dieser Ansatz auch in den 
Zielgruppen der Hilfen zur Erziehung verankert werden kann.

„Inklusion“ fließt als Quer-
schnittsthema in alle Arbeitshil-
fen der Erziehungshilfe für die 
Praxis ein.

Inklusion ist eine fachliche Orientierung, die das LWL-Landes-
jugendamt in seinen Veröffentlichungen vertritt. Es gibt der 
Praxis Hinweise für die Umsetzung:
Das SGB IX soll dafür sorgen, dass Menschen mit Behinde-
rungen selbstbestimmter leben können. Es soll ihre gleich-
berechtigte Teilhabe fördern und verbindlichere Kooperation 
zwischen den Reha-Trägern voranbringen. Die neuen gesetz-
lichen Regelungen traten 2017 in Kraft und werden seither 
in vier Stufen nach und nach ausgerollt.
Die Arbeitshilfe zum Verfahren nach § 35a SGB VIII ist ver-
öffentlicht. Teil II der Arbeitshilfe zum Thema „Leistungen“ 
wird aktuell in Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesjugend-
amt Rheinland erarbeitet. 
Die beiden NRW-Landesjugendämter haben gemeinsam mit 
der Landesarbeitsgemeinschaft Öffentliche und Freie Wohl-
fahrtspflege Empfehlungen zur „Aushandlung ambulanter 
Erziehungshilfen“ herausgegeben. Darin wird die Inklusion 
als eigene fachliche Leitlinie formuliert. [   ] 
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[   ] Hilfen zur Erziehung

[   ] „Inklusion“ fließt als Quer-
schnittsthema in alle Arbeitshil-
fen der Erziehungshilfe für die 
Praxis ein.

[   ] Die Umsetzung dieser Leitlinie wird durch Fortbildun-
gen und Beratungsprojekte mit Jugendämtern gefördert.
Die Empfehlungen „Jugendhilfe im Strafverfahren“, die die 
Leitlinie „Inklusion als fachliches Prinzip“ bereits enthalten, 
sind 2022 aktualisiert worden.
Die 2020 gemeinsam mit dem LVR-Landesjugendamt ver-
öffentlichten Empfehlungen zur Wahrnehmung des „Schutz-
auftrags durch die Erziehungshilfe“, wurden 2022 durch 
detailliertere Hinweise zum Verfahren bei Hinweisen auf 
Partnerschaftsgewalt ergänzt. Dabei geht es auch um die 
besondere Vulnerabilität von Menschen mit Behinderungen 
sowie darum, Leitungs- und Fachkräfte für dieses Thema zu 
sensibilisieren.

In den Arbeitskreisen für Füh-
rungs- und Planungskräfte der 
Jugendämter wird Inklusion als 
zentrale Aufgabe der Kinder- und 
Jugendhilfe behandelt.

Das im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz verankert Inklusion als fachliches Prinzip in der 
Kinder- und Jugendhilfe.
In den regelmäßig tagenden Arbeitskreisen für Fach- und 
Leitungskräfte werden Ziele der Gesetzesnovellierung be-
sprochen. Die Arbeitskreise tauschen sich darüber aus, wie 
sie die Möglichkeiten und Ansätze auf Ebene der Jugendäm-
ter praktisch umsetzen können.

Der Sachbereich fördert das Zu-
sammenwirken von Jugendhilfe 
und Eingliederungshilfe (EGH) 
mit dem Ziel, dass Kinder und 
Eltern mit Behinderungen mög-
lichst Hilfen wie aus einer Hand 
bekommen.

Gemeinsam mit dem LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe, 
dem LVR-Fachbereich Eingliederungshilfe (EGH) und dem 
LVR-Landesjugendamt hat das LWL-Landesjugendamt West-
falen eine „Orientierungshilfe zur bedarfsgerechten Unter-
stützung von Müttern und Vätern mit Behinderungen durch 
Leistungen der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe in 
Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Daran haben auch Ju-
gendämter und Leistungserbringer der Eingliederungshilfe 
mitgewirkt. Die Orientierungshilfe gibt einen Überblick über 
das Leistungsspektrum beider Sozialsysteme für diese Ziel-
gruppe und zeigt Grundlagen der Zusammenarbeit auf.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sieht in § 10 b SGB 
VIII vor, Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen in den Ju-
gendämtern einzuführen. Zum einen bereiten diese eine Ge-
samtzuständigkeit der Jugendhilfe für Minderjährige mit und 
ohne Behinderungen strukturell vor. Andererseits sollen sie 
Eltern und Kinder mit Behinderungen durch das Verfahren 
begleiten. Der Sachbereich hat Empfehlungen mitentwickelt, 
wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
diese neue Funktion ausgestalten könnte. [   ] 
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[   ] Hilfen zur Erziehung

[   ] Der Sachbereich fördert das 
Zusammenwirken von Jugendhil-
fe und Eingliederungshilfe (EGH) 
mit dem Ziel, dass Kinder und 
Eltern mit Behinderungen mög-
lichst Hilfen wie aus einer Hand 
bekommen.

[   ] In Zusammenarbeit mit dem LWL-Inklusionsamt Soziale 
Teilhabe und Vertreterinnen und Vertretern der Jugendämter 
wird im Berichtszeitraum ein Verfahren nach § 36b Abs. 2 
SGB VIII entwickelt. Dabei geht es um die Frage, wie der Zu-
ständigkeitsübergang vom Jugendamt in die Eingliederungs-
hilfe für Erwachsene beziehungsweise zum LWL-Träger der 
Eingliederungshilfe strukturiert gelingen kann.

Adoption

Die LWL-Zentrale Adoptionsstelle  
des Landesjugendamtes wird in 
die überregionale Vermittlung 
von Adoptivkindern eingebun-
den, um auch für Kinder mit Be-
hinderungen schneller geeignete 
Eltern zu finden.

Auch und gerade Adoptivkinder mit Behinderungen brau-
chen ein geeignetes Zuhause, in dem sie gut versorgt sind 
und in dem auf ihren individuellen Förderbedarf eingegan-
gen wird. 2022 / 2023 wurden den Adoptionsvermittlungs-
stellen in Westfalen-Lippe 17 Kinder (Stand: Mai 2023) im 
Rahmen des bundesweiten Vermittlungsausgleiches (gemäß 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 AdVermiG) vorgestellt. In den meisten 
Fällen wurden Adoptiveltern für ein Kind mit besonderen 
Bedarfen beziehungsweise einer Behinderung gesucht.

Einzelgespräche und Informa-
tionsveranstaltungen für Adop-
tionsbewerberinnen und Adop-
tionsbewerber

Wenn Paare oder Einzelpersonen sich um die Aufnahme 
eines Adoptivkindes bewerben, werden sie auch dazu bera-
ten, ein Kind mit Behinderung aus dem Inland oder Ausland 
zu adoptieren. Ob sie dazu bereit sind, wird in individuellen 
Informations- und Beratungsgesprächen gemeinsam mit 
der Vermittlungsstelle erörtert. Dabei wird auch erklärt, wie 
Adoptiveltern nach der Aufnahme des Kindes unterstützt 
werden können. 
2022 / 2023 wurden insgesamt 46 Erstberatungsgespräche 
zum Thema „Auslandsadoption“ geführt (Stand: Mai 2023). 
Dabei hat die LWL-Zentrale Adoptionsstelle immer auch auf 
die besondere Situation von sogenannten „special needs“-
Kindern aus anderen Ländern hingewiesen. Die Erkenntnis 
daraus: Wenn Paare oder Einzelpersonen sich dazu ent-
schließen, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren, besteht 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Kind mit einer 
Beeinträchtigung, Behinderung oder einer Entwicklungsver-
zögerung bei sich aufnehmen. 
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[   ] Adoption

Fortbildungen für Fachkräfte der 
Adoptionsvermittlungsstellen

Die LWL-Zentrale Adoptionsstelle des Landesjugendamtes 
Westfalen bietet gezielt Fortbildungen für Fachkräfte der 
Adoptionsvermittlungsdienste an, in denen es um Behinde-
rungen und Beeinträchtigungen von Adoptivkindern geht. Es 
wird insbesondere darüber informiert, auf welche besonde-
ren Herausforderungen und Bedürfnisse sich Adoptivfamilien 
einstellen müssen und auf welche Beratungsinhalte sich die 
Fachkräfte fokussieren. 2022 / 2023 bot die LWL-Zentrale  
Adoptionsstelle je zwei Seminare zum Thema „FASD in Pfle-
ge- und Adoptivfamilien“ an, in denen über die Diagnostik 
und Erscheinungsformen der Fetalen Alkoholspektrumstö-
rungen (FASD) referiert wurde. Das Thema des ersten Semi-
nars war „Den Anfang und das Zusammenleben gestalten“. 
In der zweiten Fortbildung ging es um den Schwerpunkt 
„Erwachsen werden mit FASD“.
Die Veranstaltungen richteten sich an Fachkräfte der kom-
munalen und freien Adoptionsvermittlungsstellen und 
Pflegekinderdienste in Westfalen-Lippe und konnten auch 
gemeinsam mit betroffenen Adoptiv- und Pflegeeltern be-
sucht werden. 

Westfälische Pflegefamilien/Pflegekinderhilfe           

Fortbildungen für Fachkräfte der 
Pflegekinderhilfe

In den durchgängig angebotenen Fortbildungen werden die 
Fachkräfte der Pflegekinderhilfe über die Bedürfnisse von 
Kindern mit Behinderungen informiert. Insbesondere Fortbil-
dungsangebote zum Thema „Erwachsenwerden mit Fetalen 
Alkoholspektrumstörungen (FASD)“ richten sich an Fachkräf-
te der kommunalen Pflegekinderdienste sowie an interes-
sierte und betroffene Pflegeeltern in Westfalen-Lippe. In den 
Fortbildungsangeboten wird vor allem über Diagnostik und 
Erscheinungsformen der Fetalen Alkoholspektrumstörungen 
(FASD) informiert. Es wird aber auch die besondere Situation 
von betroffenen Jugendlichen erklärt und erläutert, wie der 
Übergang aus der Pflegefamilie gestaltet werden kann und 
welche Unterstützungsleistungen erforderlich und möglich 
sind.

Der LWL ist Ansprechpartner 
für Träger und Jugendämter bei 
Fragen zu den besonderen Be-
dürfnissen von Pflegekindern mit 
Behinderungen.

Diese ständige Aufgabe des LWL-Landesjugendamtes wurde 
bei der Entwicklung des Konzeptes „Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung in Pflegefamilien“ (KJUBE) mit bearbeitet. 
Es wird als konzeptionelle Orientierungshilfe genutzt und soll 
Handlungssicherheit geben.
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[   ] Westfälische Pflegefamilien/Pflegekinderhilfe           

Datenbank „WEGE“ für die Suche 
nach geeigneten Pflegefamilien 
für Kinder mit Behinderungen

Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat die Datenbank 
„WEGE“ entwickelt, damit Jugendämter direkt und über-
örtlich Vermittlungsanfragen stellen und so für Kinder mit 
Behinderungen schneller geeignete Pflegeeltern finden 
können.

Entwicklung eines Marketing-
konzeptes, um das Modell der 
Westfälischen Pflegefamilien 
(WPF) bekannter zu machen

Um das Modell der Westfälischen Pflegefamilien (WPF) 
bekannter zu machen, wurde ein Marketingkonzept ent-
wickelt, das aus drei Elementen beziehungsweise Phasen 
besteht:
Phase 1: Mit einer neuen Landingpage werden die WPF-In-
halte mit niedrigschwelligen Informationen für verschiedene 
Zielgruppen ansprechend aufbereitet und so sichtbarer ge-
macht.
Phase 2: Laufende Angebote und wiederkehrende Aktionen 
der WPF-Träger werden in einem Onlinesystem gesammelt. 
Das System kann nach verschiedenen Merkmalen durchsucht 
werden. So gewinnen die Inhalte und das gesamte WPF-
Netzwerk für die verschiedenen Zielgruppen an Sichtbarkeit.
Phase 3: Das Onlinesystem wurde so entwickelt, dass es bei 
Bedarf um weitere Inhalte und Funktionen ergänzt werden 
kann, zum Beispiel um Statistiken, E-Mail-Verteiler oder 
Schnittstellen zu anderen Programmen. 
Mit einer zielgruppenspezifischen Ansprache soll über 
verschiedene Social-Media-Kanäle ein direkter Kontakt zu 
potenziellen neuen Pflegefamilien hergestellt werden. Dafür 
soll eine Agentur beauftragt werden, die auch den redaktio-
nellen Teil dieser Konzeptphase übernimmt.

Konzeptwerkstatt der Westfäli-
schen Pflegefamilien (WPF)

Die in 2021 gestartete WPF-Konzeptwerkstatt sieht vor, das 
WPF-System für besonders entwicklungsbeeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche als inklusives Angebot zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln. Das WPF-System besteht aus 49 
Trägern der freien Jugendhilfe und bietet jungen Menschen 
mit den unterschiedlichsten Formen der Behinderung einen 
sicheren Lebensort.
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[   ] Westfälische Pflegefamilien/Pflegekinderhilfe           

Fortbildungen und Zertifikats-
kurse für Fachkräfte der Pflege-
kinderdienste

Die Fortbildungen und Kurse dienen dazu, die Mitarbeiten-
den der örtlichen Pflegekinderdienste der freien und öffent-
lichen Träger fortlaufend über die Bedürfnisse von Kindern 
mit Behinderungen zu informieren und entsprechend zu 
qualifizieren. Seit zwölf Jahren läuft der Zertifikatskurs „Vor-
bereitung, Auswahl und Beratung von Pflegefamilien“, der 
sechs Module mit jeweils zwei Tagen umfasst. 2022 wurde 
außerdem die Weiterbildungsreihe „Biografisches Arbeiten 
mit Kindern in Pflegefamilien“ gestartet, die aus vier Mo-
dulen mit jeweils drei Tagen besteht. Weitere Fortbildungs-
themen in 2022 / 2023: „Beendigungen von Pflegeverhält-
nissen“, „Gestaltung von Umgangskontakten mit Eltern“, 
„Stabilisierung von Pflegeverhältnissen“, „Übergänge aus 
Bereitschaftspflegeverhältnissen in der Hilfeplanung gestal-
ten“ und „Schutzkonzepte“.

Fortbildungsangebot von den 
Westfälischen Pflegefamilien 
(WPF) für Pflegeeltern von Kin-
dern mit Behinderungen

Pflegeeltern können an regelmäßigen Fortbildungen teilneh-
men. Sie bieten ihnen nützliches Orientierungs- und Hand-
lungswissen für den Alltag. Bei diesem Fortbildungsangebot 
handelt es sich um eine ständige Aufgabe der vom LWL 
koordinierten Westfälischen Pflegefamilien (WPF), einem Ver-
bund von 49 Trägern der freien Jugendhilfe. Dieser organi-
siert die Vermittlung von jungen Menschen in Pflegefamilien 
und ist bundesweit das größte Sonderpflegesystem. Eines 
seiner Angebote in 2022 / 2023 waren etwa Fortbildungsver-
anstaltungen zum Thema „Fetale Alkoholspektrumstörung“ 
(FASD). Sie fanden in Kooperation mit der LWL-Zentralen 
Adoptionsstelle statt.

Der LWL ist ständiger Ansprech-
partner für Träger und Jugend-
ämter zu Fragen rund um Pflege-
kinder mit Behinderungen.

Die LWL-Fachberatung unterstützt, berät und steht laufend 
für Anfragen zur Verfügung.

Schutz von Kindern mit Behinderungen in Einrichtungen

Fehlplatzierungen in Einrich-
tungen reduzieren: Zusammen-
arbeit zwischen dem LWL-Referat 
„Soziale Teilhabe für Kinder und 
Jugendliche“ und dem LWL-Lan-
desjugendamt

Mit der Kooperation soll verhindert werden, dass Kinder mit 
Behinderungen fälschlicherweise in Einrichtungen unterge-
bracht werden, die deren Bedürfnissen nicht gerecht werden 
können. Neben regelmäßigen Treffen der Mitarbeitenden 
des LWL-Referates „Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendli-
che“ und des LWL-Landesjugendamtes tauschen die Fachleu-
te sich im Einzelfall auch direkt aus.
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[   ] Schutz von Kindern mit Behinderungen in Einrichtungen

Fortbildung der Fachberaterin-
nen und Fachberater des LWL-
Landesjugendamtes

Die Fortbildungsmaßnahmen werden danach ausgewählt, 
welche Erfahrungen und Kenntnisse die Mitarbeitenden 
über die Eingliederungshilfe (EGH) für ihre Arbeit benötigen. 
Darüber hinaus soll das Thema „Inklusion“ in der Stelle, die 
die Betriebserlaubnis erteilt, als Schwerpunktthema verankert 
werden. Es soll perspektivisch zwei Fachberaterinnen bzw. 
Fachberatern übertragen werden. Sie sollen sich in die 
Thematik vertiefen und teamintern die Rolle der Expertinnen 
bzw. Experten übernehmen.

Freiheitseinschränkende Konzep-
te werden hinterfragt und auf 
ihre Rechtmäßigkeit hin über-
prüft.

Dieses Vorgehen ist Standard bei jeder örtlichen Prüfung 
durch die sogenannte Heimaufsicht, die beim LWL-Landes-
jugendamt Betriebserlaubnis erteilt.

Gebäude und Gelände werden 
auf Barrierefreiheit überprüft 
und Verbesserungen vorgeschla-
gen.

Auch dieses Vorgehen ist bei jeder örtlichen Prüfung Stan-
dard, wenn im Konzept der jeweiligen Einrichtung die Auf-
nahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
vorgesehen ist.

LWL-Einrichtungen der Jugendhilfe

LWL-Jugendheime

Die Anforderungen aus dem Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) wer-
den in die praktische Arbeit der 
LWL-Jugendheime übertragen.

Die LWL-Jugendheime bewerten, wie sich das neue Gesetz 
auf die Arbeit in den Einrichtungen auswirkt. Daraus leiten 
sie Vorhaben ab. Hierbei wird insbesondere die Kooperation 
mit dem LWL-Referat „Soziale Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen“ ausgebaut.

Akquise, Beratung und Beglei-
tung von Pflegefamilien für 
Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen

Die bestehende Anzahl an Pflegefamilien für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen wird kontinuierlich erhöht. 

Unterstützungsangebote für 
Eltern mit Behinderungen

Im LWL-Jugendheim Tecklenburg wurde ein Konzept ent-
wickelt, mit dem individuelle Hilfen für Mütter und Väter mit 
Behinderungen angeboten werden können. Insbesondere im 
Mutter-/Vater-Kind-Bereich kommen diese Hilfen regelmäßig 
zum Einsatz.
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[   ] LWL-Einrichtungen der Jugendhilfe

[   ] LWL-Jugendheime

Inklusive Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in stationären Wohn-
gruppen

In den stationären Wohngruppen der Jugendhilfe werden 
mittlerweile regelmäßig Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen inklusiv betreut. Um dieses Angebot auszubauen, 
werden nach und nach die Rahmenbedingungen in den 
Wohngruppen verändert und verbessert.

LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm

„Inklusion“ als Thema im Prä-
senzunterricht und im Distanz-
lernen auf der Lernplattform 
„Fronter“

Das Thema „Inklusion“ gehört fest zur didaktischen Jahres-
planung in allen Bildungsgängen am LWL-Berufskolleg – 
Fachschulen Hamm. Es wird als Querschnittsaufgabe sowie 
als eigenständiges Thema angeboten – je nach Bildungsgang 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Aufbaubildungsgang „Fachkraft 
für inklusive Bildung und Erzie-
hung“

Der Aufbaubildungsgang ist fester Bestandteil des schuli-
schen Angebotes und wird jährlich für etwa 25 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer angeboten.

Zertifizierungskurs „Teilhabebe-
gleitung“

Mit diesem Zertifizierungskurs innerhalb der Fachschule für 
Heilerziehungspflege wird das Berufsprofil von Heilerzie-
hungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern ausgeweitet. 
Inhaltliche Bestandteile: Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health, kurz: 
ICF), Persönliche Zukunftsplanung (PZP) und Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG).

Zertifizierungskurs „Teilhabebe-
ratung“

Mit diesem Zertifizierungskurs ab dem Schuljahr 2021 / 2022 
innerhalb der Fachschule für Heilpädagogik wird das Berufs-
profil von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgewei-
tet. Inhaltliche Bestandteile: Beratung, Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (International Classification of 
Functioning, Disability and Health, kurz: ICF) und Persönliche 
Zukunftsplanung (PZP).
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[   ] LWL-Einrichtungen der Jugendhilfe

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Inklusion als Thema in Seminaren 
für Kita-Personal und für Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulso-
zialarbeiter

Das Thema „Inklusion“ ist neben anderen Inhalten in ver-
schiedenen Zertifizierungsseminaren des Bildungszentrums 
ein Schwerpunktthema. In den Seminaren für Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wird ebenfalls ein 
besonderer Fokus auf das Thema gerichtet. Für Kita-Kräfte 
werden auch reine Inklusionsfortbildungen angeboten.

Zertifikatskurse zur inklusiven 
Erziehung für Tagesmütter und 
Tagesväter in Westfalen

Der sechsteilige Zertifikatskurs „Betreuung von Kindern mit 
Behinderungen in der Kindertagespflege“ findet in der Regel 
jährlich statt.

Inklusion als Querschnittsthema 
in der Rezertifizierung („Quali-
tätsmanagement“) des Jugend-
hofes

Im Sommer 2023 überprüften externe Fachleute alle Berei-
che des LWL-Bildungszentrums mit besonderem Blick auf das 
selbst gewählte Schwerpunktthema „Inklusion“ und dessen 
Umsetzung. Für den Zeitraum 2020 bis 2023 wurde als Ziel 
vereinbart, inklusive Rahmenbedingungen zu etablieren und 
weiterzuführen. Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho 
bietet ebenerdig zugängliche Gästezimmer und im Haupt-
gebäude wie auch in der Mehrzweckhalle rollstuhlgeeignete 
Toiletten.
Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderungen ist ein-
gerichtet. Die Küche stellt sich in immer größerer Breite 
auf besondere Ernährungsgewohnheiten beziehungsweise 
-notwendigkeiten der Gäste ein. Bei der Vergabe der Semi-
narräume werden die individuellen Hinweise aus den Anmel-
dungen berücksichtigt (Veranstaltungen, für die Menschen 
mit Bewegungseinschränkungen angemeldet sind, finden 
beispielweise in einem ebenerdig zugänglichen Raum statt). 
Darüber hinaus werden inklusive Ziele fortlaufend in den 
Fokus genommen, damit sich der Jugendhof kontinuierlich 
weiterentwickeln kann.
Im Zuge der Sanierung (November 2021 bis April 2023) wur-
de die Toilettenanlage im Hauptgebäude zur Unisex-Toilette 
umgebaut.

„Inklusion“ als Thema in vielen 
weiteren Zertifikatskursen

„Inklusion“ ist beispielsweise ein inhaltlicher Schwerpunkt in 
Seminaren für angehende Kinderschutzfachkräfte, aber auch 
in Themenkursen zum Management in Kitas, zu Familienzen-
tren oder zur Erlebnispädagogik.
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[   ] LWL-Einrichtungen der Jugendhilfe

[   ] LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Außenarbeitsplatz für 
Menschen mit Behinderungen 
in der Diakonischen Stiftung 
Wittekindshof

Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho kooperiert seit 
Jahren erfolgreich mit dem Wittekindshof und hat in diesem 
Zuge bedarfsorientiert Außenarbeitsplätze geschaffen.  Der-
zeit ist ein Arbeitsplatz  in der Küche eingerichtet.

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Das Präventionsprogramm „Sag 
Nein!“ für junge Menschen mit 
geistiger Behinderung wurde 
um ein Modul zur „exzessiven 
Mediennutzung“ ergänzt

Das Angebot gehört nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Pilotphase 2017 zum regelmäßigen Fortbildungsprogramm 
der LWL-Koordinationsstelle Sucht und wurde zuletzt 2022 
um das Modul „exzessive Mediennutzung“ ergänzt.

Projektleitung und Koordination 
von „TANDEM – Besondere Hilfen 
für besondere Menschen im 
Netzwerk der Behinderten- und 
Suchthilfe“

Das Bundesmodellprojekt (gefördert durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit) trug dazu bei, Sucht- und Behinder-
tenhilfe zu vernetzen. Fachkräfte beider Hilfesysteme wurden 
in ausgewählten Interventionsprogrammen geschult. Hierzu 
zählen das Beratungs- und Screeninginstrument „SumID-Q“, 
das Behandlungsprogramm „Less Booze or Drugs“ (LBoD) 
aus den Niederlanden sowie das Suchtpräventionsprogramm 
der LWL-Koordinationsstelle Sucht „Sag Nein!“. Einer von 
drei bundesweiten Modellstandorten war Coesfeld/Asche-
berg in Westfalen-Lippe. Das Projekt lief vom 1. September 
2018 bis 28. Februar 2022.

TANDEM Transfer – Besondere 
Hilfen für besondere Menschen 
im Netzwerk der Behinderten- 
und Suchthilfe

Durch die Förderung der LWL-Sozialstiftung konnten kosten-
freie Schulungen für Fachkräfte in Westfalen-Lippe zu den 
im Projekt TANDEM entwickelten Instrumenten angeboten 
werden. Dabei handelte es sich um die Programme „Sag 
Nein!“ (Suchtprävention), „SumID-Q“ (Früherkennung) 
sowie „Less Booze or Drugs“ (LBoD, Beratung und Behand-
lung). Die Schulungen wurden vom 1. März 2022 bis 30. 
Juni 2023 angeboten.
Seitdem sind sie auch weiterhin im regulären Fortbildungs-
programm der LWL-Koordinationsstelle Sucht buchbar.
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Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Vor dem Wechsel von Kindern 
mit Behinderungen von einer 
Regeleinrichtung in eine heilpä-
dagogische Einrichtung ist eine 
Fachberatung verpflichtend.

Die Beratung der Kitas gehört zu den laufenden Aufgaben. 
Dadurch soll ein Wechsel von einer Regel-Kita in eine heil-
pädagogische Einrichtung vermieden werden.

Leistungen der Eingliederungshil-
fe (EGH) in Wohneinrichtungen

Alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, die eine 
Leistung über Tag und Nacht in Einrichtungen benötigen, 
werden mittlerweile im LWL-Referat „Soziale Teilhabe für 
Kinder und Jugendliche“ geführt.
Die Übernahme der Einzelfälle, die bisher beim LWL-Inklu-
sionsamt Soziale Teilhabe geführt wurden, ist erfolgt.

Leistungen der Eingliederungs-
hilfe (EGH) in Pflegefamilien

Die Mitgliedskörperschaften des LWL werden – anders als 
bisher – grundsätzlich nicht mehr dazu herangezogen, diese 
Aufgabe zu erfüllen. Die laufende fachliche Betreuung und 
Beratung der Pflegefamilien wurde vertraglich an Leistungs-
erbringer wie beispielsweise STEPPKE-Partner und Pflegekin-
derdienste übertragen.

Wohneinrichtungen: Bestands-
analyse

Der LWL trägt die Verantwortung für Leistungen der Einglie-
derungshilfe (EGH) in Wohneinrichtungen. Deshalb war eine 
Bestandsanalyse dieser Einrichtungen sinnvoll, um auf dieser 
Basis einen Planungsprozess anzustoßen. Mit der Analyse 
wurde ein externes Institut beauftragt. Mit dem Abschluss-
bericht wurden die umfänglichen empirischen Ergebnisse 
dieser Erhebung vorgelegt sowie die daraus ableitbaren 
Handlungsempfehlungen, um das Tag und Nacht erbrachte 
Leistungsangebot weiterzuentwickeln .

Leistungen der Eingliederungs-
hilfe (EGH) im Rahmen der Früh-
förderung (solitär und interdiszi-
plinär)

Diese Aufgabe wurde am 1. Januar 2020 vom LWL-In-
klusionsamt Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche 
übernommen. Die Leistungen werden nunmehr auf Basis 
des Landesrahmenvertrags „Eingliederungshilfe“ („solitäre“ 
heilpädagogische Frühförderung) beziehungsweise der Lan-
desrahmenvereinbarung „Interdisziplinäre Frühförderung“ 
erbracht. Mit diesen Vereinbarungen besteht in NRW erst-
mals eine verbindliche und landeseinheitliche Vereinbarung 
zu Qualität und Kosten. Damit werden gleichwertige Lebens-
verhältnisse geschaffen.
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[   ] Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Leistungen der Eingliederungs-
hilfe (EGH) in Kitas und in der 
Kindertagespflege

Die inklusive Förderung in Kitas erfolgt seit 2020 auf Basis 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) beziehungsweise des 
Landesausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (AG-
BTHG) als gesetzliche Aufgabe. Ziel, Inhalt und Umfang der 
Leistungen sind landeseinheitlich im Landesrahmenvertrag 
„Eingliederungshilfe“ (EGH) festgelegt. Die pauschalierte 
Basisleistung führt zu einem verbesserten Personalschlüssel 
in den Kitas. Sie entspricht (mit einigen Qualitätsverbesse-
rungen) im Kern der Förderung nach den bis 2020 geltenden 
Richtlinien des LWL. Wenn die Basisleistung aufgrund eines 
festgestellten Bedarfs im Einzelfall nicht ausreicht, ist eine 
zusätzliche individuelle Leistung möglich.
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Tagesbetreuung von Kindern

Gezielte Fortbildungsangebote 
für die Fachberatung in der Kin-
dertagespflege

Die Kindertagespflege hat neben der Kindertageseinrichtung 
ebenso den Auftrag, Kinder zu betreuen, zu erziehen und zu 
bilden. Kindertagespflegepersonen werden dabei durch die 
örtliche Fachberatung begleitet und beraten. Fachberatun-
gen benötigen daher aktuelle Informationen und fortlaufen-
de Fortbildungen, um dem Unterstützungsbedarf gerecht zu 
werden.
Das LWL-Landesjugendamt bietet gezielt Fortbildungen zu 
den zentralen Themen einer inklusiven Kindertagespflege 
an: „Kinder mit Behinderungen in der Kindertagespflege“, 
„Eignungsfeststellung von Kindertagespflegepersonen“ und 
„Schutzkonzepte in der Kindertagespflege“.

Gewaltschutzkonzepte in der 
Kindertagespflege (37a SGB IX)

Es werden LWL-interne Schnittstellen zum Gewaltschutz-
konzept im Rahmen der Leistungserbringung für Kinder mit 
Behinderung in der Kindertagespflege weiterentwickelt.

LWL-Fachberatung zum Thema 
„Inklusive Kindertagespflege“

Die LWL-Fachberatung berät zum Thema Inklusion/Förder-
möglichkeiten.

Jugendförderung

Fachberatung „Inklusion“ als 
Querschnittsaufgabe in allen Be-
ratungen im Bereich der Kinder- 
und Jugendförderung

Die Beratung zum Thema „Inklusion“ ist einer von sieben 
Handlungsschwerpunkten in einer Zielvereinbarung, die das 
LWL-Landesjugendamt mit dem Jugendministerium NRW zur 
landesgeförderten Fachberatung getroffen hat. Die Zielver-
einbarung wird im Herbst 2023 auf der Grundlage des neu 
gefassten Kinder- und Jugendförderplans NRW bis 2027 
festgeschrieben.

Projektförderung „Teilhabe jun-
ger Menschen mit Behinderun-
gen“ aus Mitteln des Kinder- und 
Jugendförderplans NRW (KJFP 
NRW)

Das LWL-Landesjugendamt unterstützt die Träger der 
Jugendförderung (freie Träger und Jugendämter) dabei, in-
klusive Projekte umzusetzen. Es berät beispielsweise bei der 
Förderung von Projekten, die zur Teilhabe junger Menschen 
mit Behinderungen beitragen (Position 4.2 des neuen Kinder- 
und Jugendförderplans des Landes NRW für die Jahre 2023 
bis 2027).

Planung für 2024 / 2025: 
Ständige/laufende Aufgaben
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Freiwilliges Ökologisches Jahr

Förderung von Freiwilligen mit 
besonderen Bedarfen

Auch für die folgenden Bildungsjahre beantragt die FÖJ-
Zentralstelle eine erhöhte Förderung aus Bundesmitteln, die 
speziell dafür eingesetzt wird, junge Freiwillige mit unter-
schiedlichen Benachteiligungen zu unterstützen. Durch die 
Mittel stehen mehr Fachstunden zur individuellen Beratung 
und Begleitung zur Verfügung und es können zusätzliche 
Seminare zur Berufs- und Lebensorientierung angeboten 
werden.

Zusammenarbeit im Netzwerk 
der Fachdienste

Um individuelle Fragestellungen bezüglich der FÖJlerinnen 
und FÖJler zu klären, bestehen jeweils auf die Einzelfälle 
bezogene Kooperationen mit Netzwerken und Kooperations-
partnerinnen und Kooperationspartnern (beispielsweise mit 
dem LWL-Inklusionsamt, den Integrationsfachdiensten (IFD), 
den Agenturen für Arbeit, den Jobcentern, der Schulaufsicht 
und den Beratungsstellen der sozialen Arbeit in Westfalen-
Lippe). Die auf den neuen Berichtszeitraum verschobene  
Weiterentwicklung der Kooperationen und Netzwerke soll 
auch dazu dienen, bei Bedarf neue Netzwerke zu bilden.

Hilfen zur Erziehung

„Inklusion“ wird als Querschnitts-
thema in Arbeitshilfen in der 
Erziehungshilfe für die Praxis 
einfließen.

Die Empfehlungen „Grundsätze und Maßstäbe zur Bewer-
tung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft“ wird 
um Hinweise zu Qualifikationskriterien ergänzt, die den spe-
zifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen Rechnung tragen.

Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen der Kinder- und Ju-
gendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe

Der LWL will die Fachleute aus der Erziehungshilfe bei ihrer 
Arbeit unterstützen und dazu auch Schnittstellen mit der 
LWL-Eingliederungshilfe (EGH) finden. Dafür veranstaltet der 
LWL jedes Jahr Fortbildungen, die regelmäßig auf die Inhalte 
der Arbeitshilfen und Empfehlungen Bezug nehmen.

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem LWL-Inklu-
sionsamt Soziale Teilhabe wird ein Zuständigkeitsübergang 
junger Volljähriger von den Jugendämtern zum LWL als 
Träger der EGH: AG § 36b Abs. 2 SGB VIII entwickelt.
Die Orientierungshilfe („Zur bedarfsgerechten Unterstützung 
für Mütter und Väter mit Behinderungen durch Leistungen 
der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe (EGH) in NRW“) 
wird gemeinsam mit dem LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe 
in einer Veranstaltung vorgestellt werden.
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[   ] Hilfen zur Erziehung

Weitere Umsetzung der SGB-VIII-
Reform

Im Zuge der Reform des SGB VIII wurden auch einige gesetz-
liche Regelungen geschaffen, bei denen es explizit um die 
Unterstützungsbedarfe von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen geht (zum Beispiel die Wahrnehmung des 
Schutzauftrags). Der LWL unterstützt die Jugendämter durch 
Fortbildungen und Fachberatung dabei, diese gesetzlichen 
Regelungen umzusetzen. So werden Themen einer inklusiven 
Jugendhilfe unter anderem im Rahmen der digitalen Veran-
staltungsreihe „KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) 
kompakt“ aufgegriffen.

Der Sachbereich sensibilisiert für 
die spezifischen Schutzbedürf-
nisse von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen und 
qualifiziert zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrags für diese Ziel-
gruppe.

Gemeinsam mit dem LWL-Referat Soziale Teilhabe findet ein 
Werkstattgespräch zum Kinderschutz für junge Menschen 
mit Behinderungen statt. Das Fortbildungsangebot wird um 
Fortbildungen zum Kinderschutz für Kinder mit Behinderun-
gen ergänzt.
Die Empfehlungen „Grundsätze und Maßstäbe zur Bewer-
tung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft“ wird 
um Hinweise zu Qualifikationskriterien ergänzt, die den spe-
zifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen Rechnung tragen.

Adoption

Die LWL-Zentrale Adoptions-
stelle wird in die überregionale 
Vermittlung von Adoptivkindern 
eingebunden, um auch für Kinder 
mit Behinderungen schneller ge-
eignete Eltern zu finden.

Durch den überregionalen Vermittlungsaustausch sollen auch 
Adoptivkinder mit Behinderungen schneller und zuverlässiger 
in ein geeignetes Zuhause vermittelt werden.

Einzelgespräche und Informa-
tionsveranstaltungen für Adop-
tionsbewerberinnen und Adop-
tionsbewerber

Wenn Paare oder Einzelpersonen sich um die Aufnahme 
eines Adoptivkindes bewerben, werden sie regelmäßig auch 
dazu beraten, ein Kind mit Behinderung aus dem Inland 
oder Ausland zu adoptieren. Ob sie dazu bereit sind, wird 
in individuellen Informations- und Beratungsgesprächen ge-
meinsam mit der Vermittlungsstelle erörtert. [   ] 
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[   ] Adoption

[   ] Einzelgespräche und In-
formationsveranstaltungen für 
Adoptionsbewerberinnen und 
Adoptionsbewerber

[   ] Dabei wird auch erklärt, wie die Adoptiveltern nach der 
Aufnahme des Kindes unterstützt werden können. Darüber 
hinaus weist die LWL-Zentrale Adoptionsstelle im Rahmen 
der Einzelgespräche oder in den bei Bedarf durchgeführten 
Informationsveranstaltungen zum Thema „Auslandsadopti-
on“ immer auch auf die besondere Situation von sogenann-
ten „special needs“-Kindern aus anderen Ländern hin. Wenn 
Paare oder Einzelpersonen sich dazu entschließen, ein Kind 
aus dem Ausland aufzunehmen, besteht eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit, dass sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung, 
einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung bei 
sich aufnehmen.

Fortbildungen für Fachkräfte der 
Adoptionsvermittlungsstellen

Die LWL-Zentrale Adoptionsstelle bietet für Fachkräfte der 
Adoptionsvermittlungsdienste auch weiterhin Beratung und 
gezielte Fortbildungen an, die darüber informieren, auf wel-
che Bedürfnisse Adoptivfamilien sich einstellen müssen, die 
ein Kind mit Behinderung bei sich aufnehmen wollen. Zum 
Thema „Adoptiv- und Pflegekinder mit fetalen Alkoholspek-
trumstörungen (FASD)“ wird es im Frühjahr 2024 erneut ein 
gemeinsames Angebot für Beraterinnen und Berater und für 
Adoptiv- und Pflegeeltern geben.

Westfälische Pflegefamilien

Fortbildungen und Zertifikats-
kurse für Fachkräfte der Pflege-
kinderdienste

Der LWL bietet fortlaufend Qualifizierungsangebote (Zerti-
fikatskurse) und Fortbildungen an, mit denen die Fachkräfte 
in den Pflegekinderdiensten über die besonderen Bedürfnisse 
von Kindern mit Behinderungen informiert werden.

Fortbildungen für die Eltern von 
Pflegekindern mit Behinderun-
gen

Diese Fortbildungen, mit denen Pflegeeltern im täglichen 
Umgang mit ihren Kindern unterstützt werden sollen, sind 
ebenfalls eine ständige Aufgabe des LWL innerhalb des 
Westfälischen Pflegestellensystems.

Fortbildungsangebot für Pflege-
eltern von Kindern mit Behinde-
rungen

In 2024 ist eine Weiterbildungsreihe mit dem Thema „Bio-
grafiearbeit mit Pflegekindern“ geplant. Dabei geht es unter 
anderem um die besondere Kommunikation mit Kindern, die 
auch ohne die gesprochene Sprache funktioniert.
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[   ] Westfälische Pflegefamilien

Konzeptwerkstatt der Westfäli-
schen Pflegefamilien (WPF)

Die Konzeptwerkstatt für das Modell der Westfälischen 
Pflegefamilien (WPF) startete 2021. Das Institut „Perspektive 
gGmbH – Institut für sozialpädagogische Praxisforschung 
und -entwicklung“ aus Bonn begleitete das Projekt. Erste 
Ergebnisse liegen seit Ende 2022 vor. Bis 2024 wird die Kon-
zeptwerkstatt fortgesetzt, um das gesamte WPF-Leistungs-
spektrum zu überprüfen und den aktuellen Bedarfen anzu-
passen. Die Abschlussveranstaltung findet am 27.05.2024 
statt.

Schutz von Kindern in stationären Einrichtungen

Fehlplatzierungen in Einrichtun-
gen reduzieren: Zusammenarbeit 
zwischen LWL-Soziale Teilhabe 
für Kinder und Jugendliche und 
LWL-Landesjugendamt

Mit der Kooperation soll verhindert werden, dass Kinder mit 
Behinderungen fälschlicherweise in Einrichtungen unterge-
bracht werden, die deren Bedürfnissen nicht gerecht werden 
können. Neben regelmäßigen Treffen zwischen Mitarbeiter
innen und Mitarbeitern des LWL-Amts Soziale Teilhabe für 
Kinder und Jugendliche und des LWL-Landesjugendamtes 
tauschen die Fachleute sich im Einzelfall auch direkt aus.

Fortbildung der Fachberaterinnen 
und Fachberater des LWL-Landes-
jugendamtes

Die Fortbildungsmaßnahmen werden danach ausgewählt, 
welche Erfahrungen und Kenntnisse die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über die Eingliederungshilfe (EGH) für ihre 
Arbeit benötigen. Die Fachberaterinnen und Fachberater mit 
dem Schwerpunktthema „Inklusion“ sollen sich fortlaufend 
in die Thematik vertiefen, sich in diesem Zusammenhang 
vorrangig thematisch passend fortbilden und teaminterne 
Kolleginnen und Kollegen der Stelle beraten, die die Be-
triebserlaubnis erteilt.

Freiheitseinschränkende Konzep-
te werden hinterfragt und auf 
ihre Rechtmäßigkeit hin über-
prüft.

Dieses Vorgehen ist Standard bei jeder örtlichen Prüfung 
durch die sogenannte Heimaufsicht, die beim LWL-Landes-
jugendamt Betriebserlaubnisse erteilt.

Gebäude und Gelände werden 
auf Barrierefreiheit überprüft 
und Verbesserungen vorgeschla-
gen.

Auch dieses Vorgehen ist bei jeder örtlichen Prüfung dann 
Standard, wenn im Konzept der jeweiligen Einrichtung die 
Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen vorgesehen ist.
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LWL-Einrichtungen der Jugendhilfe

LWL-Jugendheime 

Schulung der Beschäftigten in 
den LWL-Jugendhilfeeinrichtun-
gen zu den Bedürfnissen von 
Kindern mit Behinderungen

In allen Einrichtungen, die Kinder mit Behinderungen auf-
nehmen und entsprechenden Informationsbedarf haben, 
wird regelmäßig erhoben, welche internen und externen 
Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig 
und erwünscht sind.

Unterstützungsangebote für 
Eltern mit Behinderungen

Die Einrichtungen entwickeln ihre Unterstützungsangebote 
für Eltern mit Behinderungen kontinuierlich weiter. Insbe-
sondere im Mutter-/Vater-Kind-Bereich werden regelmäßig 
individuelle Hilfen angeboten.

Inklusive Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in stationären Wohn-
gruppen

In den stationären Wohngruppen der Jugendhilfe werden 
mittlerweile regelmäßig Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen inklusiv betreut. Um dieses Angebot auszubauen, 
werden nach und nach die Rahmenbedingungen in den 
Wohngruppen verändert und verbessert.

Die Kooperation mit dem Referat 
„Soziale Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen mit Behin-
derungen“ soll aufgebaut und 
weiterentwickelt werden.

Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Infrastruktur für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in stationären 
Einrichtungen und Pflegefamilien bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln. Dafür sollen die Beteiligten sich über fachliches 
Wissen miteinander austauschen und gemeinsame Ziele 
formulieren.

LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm

„Inklusion“ als Thema im Prä-
senzunterricht und im Distanz-
lernen auf der Lernplattform 
„Fronter“

Das Thema „Inklusion“ gehört fest zur didaktischen Jahres-
planung in allen Bildungsgängen am LWL Berufskolleg – 
Fachschulen Hamm. Es wird als Querschnittsaufgabe sowie 
als eigenständiges Thema angeboten – je nach Bildungsgang 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Aufbaubildungsgang „Fachkraft 
inklusive Bildung und Erziehung“

Der Aufbaubildungsgang ist fester Bestandteil des schuli-
schen Angebotes und wird jährlich für etwa 25 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer angeboten.
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[   ] LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm

Zertifizierungskurs „Teilhabebe-
gleitung“

Mit dem Zertifizierungskurs innerhalb der Fachschule für 
Heilerziehungspflege wird das Berufsprofil von Heilerzie-
hungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern ausgeweitet. 
Inhaltliche Bestandteile: Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health, kurz: 
ICF), Persönliche Zukunftsplanung (PZP) und Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG).
Der Kurs wird regelmäßig angeboten.

Zertifizierungskurs „Teilhabebe-
ratung“

Mit dem Zertifizierungskurs innerhalb der Fachschule für 
Heilpädagogik wird das Berufsprofil von Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen ausgeweitet. Inhaltliche Bestandteile: 
Beratung, Bundesteilhabegesetz (BTHG), Internationale Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (International Classification of Functioning, Disability 
and Health, kurz: ICF) und Persönliche Zukunftsplanung 
(PZP). Der Kurs wird regelmäßig angeboten.

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

„Inklusion“ als Thema in Semi-
naren für Kita-Personal und für 
Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter

Das Thema „Inklusion“ ist neben anderen Inhalten in ver-
schiedenen Zertifizierungsseminaren des Bildungszentrums 
ein Schwerpunktthema. In den Seminaren für Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wird ebenfalls ein be-
sonderer Fokus auf das Thema gerichtet. 
Für Kita-Kräfte werden auch reine Inklusionsfortbildungen 
angeboten. Ein Zertifikationskurs für diese Zielgruppe ist in 
Vorbereitung.

Qualitätsentwicklung Das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho ist vom Güte-
siegelverbund Weiterbildung e. V. zertifiziert. Das Thema „In-
klusion“ ist integraler Bestandteil des Qualitätskonzeptes der 
Einrichtung und spielt im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
als kontinuierlicher Verbesserungsprozess fortlaufend eine 
wichtige Rolle.

Zertifikatskurse für Tagesmütter 
und Tagesväter in Westfalen

Der Zertifikatskurs „Betreuung von Kindern mit Behinderun-
gen in der Kindertagespflege“ wird weiter dezentral angebo-
ten. In vielen weiteren Kursen und besonders bei Angeboten 
für Führungskräfte in Kitas ist Inklusion ohnehin ein fester 
thematischer Bestandteil des Fortbildungsprogramms.
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[   ] LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Weitere Außenarbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen in 
der Diakonischen Stiftung Witte-
kindshof

Durch die Kooperation mit der Stiftung werden regelmä-
ßig Außenarbeitsplätze geschaffen. Die Zusammenarbeit 
wird weitergeführt. Derzeit wird ein Außenarbeitsplatz in 
Anspruch genommen. Wenn sich weitere Bewerberinnen 
und Bewerber mit Behinderungen finden, die die Voraus-
setzungen für einen Arbeitsplatz erfüllen (besonders wichtig 
ist Mobilität), können gegebenenfalls noch weitere Außen-
arbeitsplätze eingerichtet werden.

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Qualifizierungen zur Suchtprä-
vention, Früherkennung sowie 
Behandlung von (jungen) Men-
schen mit geistiger Behinderung 
und substanzbezogenen Prob-
lemen sind ins Fortbildungspro-
gramm der LWL-Koordinations-
stelle Sucht aufgenommen.

Es werden die Programme „Sag Nein“ (Suchtprävention), 
„SumID-Q“ (Früherkennung) und „Less Booze or Drugs“ 
(LBoD, Beratung und Behandlung) angeboten.

Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Verstetigung der eigenen Arbeit 
und Qualitätsentwicklung in den 
Eingliederungshilfen (EGH)

Übergeordnetes Ziel beider Landschaftsverbände ist es, 
NRW-weit gleiche beziehungsweise vergleichbare Bedingun-
gen für die leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen 
zu etablieren und sicherzustellen - unabhängig vom Ort der 
Leistungserbringung.
Hierzu werden auf der Basis der gesetzlichen und vertrag-
lichen Grundlagen landesweit einheitliche Qualitätsstan-
dards sowie Prüfkriterien abgestimmt und etabliert. Auf 
dieser Grundlage werden die Prüfungen der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit (§ 128 SGB IX, § 8 AG SGB IX NRW) der 
erbrachten Leistungen landesweit stetig weiter ausgebaut.

Landeseinheitliches Bedarfs-
ermittlungsinstrument BEI_NRW-
KiJu

Das landeseinheitliche Bedarfsermittlungsinstrument ist kon-
tinuierlich fachlich und technisch weiterzuentwickeln.

Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung, ggf. Kosten*
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[   ] Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Basisleistung II/Weiterentwick-
lung der heilpädagogischen 
Kindertageseinrichtungen

Es soll eine Finanzierung von Kitas „aus einem Guss“ ge-
staltet werden, die an die Stelle der zwei unterschiedlichen 
Finanzierungssysteme von heilpädagogischen Kitas und 
Regel-Kitas tritt. Auch Kinder mit außergewöhnlich hohem 
Förderbedarf erhalten eine Finanzierung, gleichgültig, wel-
che Kita sie besuchen. Dazu sollen die Vorteile der kleinen 
Gruppen in die Fläche getragen werden.
Im Landesrahmenvertrag wurde deshalb vereinbart, die 
heilpädagogischen Einrichtungen zu inklusiven Angeboten 
weiterzuentwickeln.

Schutz von (Pflege-)Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen

Der Schutz von (Pflege-)Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen ist eine zentrale Aufgabe. Junge Menschen mit 
Behinderung und (Pflege-)Familien müssen landesweit auf 
vergleichbare Standards im Kinderschutz und deren Um-
setzung vertrauen können. LWL und LVR haben Frühförder-
stellen, die Träger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(EGH) und STEPPKE-Partner aufgefordert, § 37a SGB IX um-
zusetzen und damit Gewaltschutzkonzepte zu entwickeln.

ICF-basierte Entwicklungsberich-
te

Die Entwicklungs- und Sozialberichte für die Leistungen der 
Eingliederungshilfe (EGH) außerhalb der Herkunftsfamilien 
sollen landeseinheitlich gestaltet und stärker an der „Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit“ (ICF) ausgerichtet werden. Die Berichte 
sind Grundlage dafür, den individuellen Bedarf des leistungs-
berechtigten Menschen zu ermitteln.

Ausbau der interdisziplinären 
Frühförderung (IFF)

Seit der LWL diese Aufgabe im Januar 2020 übernommen 
hat, sind mit 11 Anbietern an 13 Standorten neue Vereinba-
rungen für interdisziplinäre Frühförderung geschlossen wor-
den. In einigen Regionen wird das vorhandene Angebot dem 
Bedarf nicht gerecht oder es ist weiterhin keine interdiszipli-
näre Frühförderung vorgehalten. Deshalb ist der LWL stetig 
auf der Suche nach Möglichkeiten, weitere interdisziplinäre 
Frühförderstellen aufzubauen. Anbieter der betreffenden 
und anliegenden Regionen wurden daher aufgerufen, den 
Ausbau weiter voranzutreiben. Einige Anbieter haben bereits 
Interesse bekundet.

 

Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung, ggf. Kosten*
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Planung für 2024 / 2025: 
Neue Maßnahmen ab 2024 

Projekt, Maßnahme, Ziel Status Nähere Beschreibung/Erläuterung, ggf. Kosten*

Tagesbetreuung von Kindern

Gezielte Fortbildungsangebote 
für die Fachberatung in der in-
klusiven Kindertagespflege

Die Kindertagespflege hat wie Kindertageseinrichtungen 
ebenso den Auftrag, Kinder zu betreuen, zu erziehen und zu 
bilden. Kindertagespflegepersonen werden dabei durch die 
örtliche Fachberatung begleitet und beraten. Fachberatun-
gen benötigen daher aktuelle Informationen und fortlaufen-
de Fortbildungen, um dem Unterstützungsbedarf gerecht zu 
werden.

Das LWL-Landesjugendamt bietet gezielt Fortbildungen zu 
zentralen Themen einer inklusiven Kindertagespflege an:
• Inklusive Erziehungspartnerschaft
• �Bedarfsgerechte Vermittlung: Schlüsselprozess in der  

inklusiven Kindertagespflege
• �Qualitätssicherungsprozesse 
• �Pädagogische Konzeption im Rahmen des § 11 Abs. 4 

Landeskinderschutzgesetz
• �Zusammenarbeit in Netzwerken
• �Schwierige Gespräche führen
• �Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentationen in der 

Kindertagespflege

Jugendförderung

Positionspapier der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter (BAG LJÄ)

Aufgabe ist es, die Empfehlungen des Positionspapiers der 
BAG LJÄ „Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit fördern 
und praxisnah gestalten“ (Frühjahr 2023) zu verbreiten und 
die praxisnahe Umsetzung zu befördern, beispielsweise 
durch Qualifizierungsangebote.

Strukturdatenerhebung „Offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA)“

Erarbeitung und Integration einer neuen Abfragekategorie 
„Inklusionsangebote“ in der Strukturdatenerhebung OKJA, 
die bei den Jugendämtern in NRW im Jahr 2025 erhoben 
wird.
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[   ] Jugendförderung

Inklusion wird als Querschnitts-
thema in der Servicestelle Kin-
der- und Jugendbeteiligung NRW 
verankert.

Die Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung NRW 
wird die Zielgruppe „junge Menschen mit Behinderungen“ 
stärker in den Focus jugendorientierter Beteiligungsprozesse 
rücken. Beteiligungsprozesse sollen beispielsweise auf Barrie-
refreiheit hin überprüft werden.

Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche     

Weiterentwicklung der Leistun-
gen über Tag und Nacht in Wohn-
einrichtungen

Aufgabe ist es, die Handlungsempfehlungen aus der Be-
standsanalyse umzusetzen. Außerdem soll eine neue Vergü-
tungsstruktur vereinbart werden: Diese soll so personenzen-
triert wie möglich sein und gleichzeitig eine grundsätzliche 
Anschlussfähigkeit sowohl in Richtung Jugendhilfe (beispiels-
weise Betreuungsschlüssel, Mindestanforderungen) als auch 
in Richtung Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) für Er-
wachsene ermöglichen. Die Vergütungsstruktur ist zwischen 
den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und den 
Landschaftsverbänden zu vereinbaren.

Akquise von Pflegefamilien Ein besonderer Schwerpunkt liegt somit auf der Akquise 
von (potenziellen) Pflegeeltern. Der Markt von potenziellen 
Bewerberfamilien ist dabei sehr umkämpft. Um den STEPP-
KE-Verbund bekannter zu machen, wird ein Marketingkon-
zept entwickelt. Zusätzlich soll die Vermittlungsdatenbank 
„STEPPKE-Online“ weiter etabliert werden.
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I m Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) heißt es, dass die Vertragsstaaten 

„das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf Bildung“ anerkennen. Die Staaten sollen dazu 
ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen ein-
richten, um das Recht ohne Diskriminierung zu 
verwirklichen.
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Für den LWL meint Inklusion im Sinne der UN-BRK eine gleich-
berechtigte Teilhabe. Förderschulen und Inklusion stehen dabei 
nicht im Gegensatz zueinander. Denn die schulische Inklusion 
muss vom Kind und nicht von der Institution aus gedacht 
werden. Entscheidend sind das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen sowie deren konkrete, individuelle Bedarfe.
 
Der LWL als Schulträger unterstützt mit verschiedenen Projek-
ten das Gemeinsame Lernen. Das Projekt „EXTRA-Tag!“ ist ein 
Kooperationsprojekt zwischen der Pfefferackerschule (städt. 
Grundschule) und der Löchterschule (LWL-Förderschule, Förder-
schwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, 
Gelsenkirchen). Es wurde beim Innovationswettbewerb 2022 
des Verbandes Sonderpädagogik NRW e.V. mit dem 1. Preis aus-
gezeichnet. Ziel des Projektes ist es, Inklusion neu zu denken, 
zusammen zu lernen, das soziale Miteinander zu stärken und 
Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung einzube-
ziehen.
 
Der LWL als Träger der Löchterschule kooperiert für das Projekt 
mit der Stadt Gelsenkirchen, dem Schulamt der Stadt Gelsenkir-
chen und der Bezirksregierung Münster. Forschende der TU 
Dortmund und der Hochschule für Gesundheit in Bochum 
dokumentieren und begleiten den laufenden Prozess. Inklusion 
und Förderschulen stellen keinen Gegensatz dar, das zeigt das 
Projekt „EXTRA-Tag!“. Es ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie 
auch Schülerinnen und Schüler, die intensivpädagogisch unter-
stützt werden müssen, gleichberechtigt teilhaben. Für den 
Schulalltag bedeutet dies, dass sie an einem Tag in der Woche 
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Kunst 
inklusiv mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbedarf zusammen lernen.
 
Weitere Beispiele für inklusive Maßnahmen des LWL im Hand-
lungsfeld Schule finden Sie ab .Seite 55
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Anschaffung einer Hörsprech-
anlage für acht Kinder mit einer 
Hörschädigung in einer Schwer-
punktklasse („IN-Klasse“) in einer 
Grundschule in Minden

In der Grundschule werden in vier Grundschulklassen regel-
mäßig jeweils zwei bis acht Kinder mit Hörschädigung unter-
richtet. Zum Ende des Schuljahres 2022 / 2023 wurden vier 
Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule entlassen. Sie 
werden je nach ihren Fähigkeiten individuell und in der je für 
sie passenden Schulform im dreigliedrigen Schulsystem in-
klusiv gefördert. Das führt aber auch dazu, dass sie nicht als 
Gruppe weiter gefördert werden können. 

Projekt „Perspektive Sehen 
2020“: Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Sehbe-
hinderungen im Gemeinsamen 
Lernen und an den Förderschulen

Ziel dieses Projektes ist es, die bereits bestehenden qualitativ 
hochwertigen Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche 
mit Sehbehinderungen sowohl in den Regel- als auch in den 
Förderschulen auch in Zukunft sicherzustellen und voran-
zutreiben. Dafür wurden von mehreren Akteurinnen und 
Akteuren Eckpunkte erarbeitet und politisch beschlossen. Sie 
legen fest, wie die LWL-Förderschulen zu „Expertise-Zentren 
‚Sehen‘“ weiterentwickelt werden können (siehe Vorlage 
14/1225). Am Prozess beteiligten sich die Bezirksregierun-
gen, die Vertretungen der LWL-Förderschulen (Förderschwer-
punkt Sehen), die Elternvertretungen und die zuständige 
LWL-Fachabteilung.
Allen Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Förder-
schwerpunkt Sehen werden Peergroup-Angebote gemacht. 
Um sicherzustellen, dass sie diese bei Interesse auch wahr-
nehmen können, wurde beschlossen, dass sie dorthin per 
Taxis oder Bus befördert werden, sofern sie die Angebote 
nicht selbstständig erreichen können. Am 21.12.2023 hat 
die Landschaftsversammlung auf Grund des gemeinsamen 
Antrages von CDU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zum 
Haushaltskonsolidierungsprogramm (siehe Vorlage 15/2025) 
beschlossen, die mögliche Konsolidierungsmaßnahme Nr. 
21 (Projekt Perspektive Sehen 2020) nicht weiter zu prüfen. 
Die Beförderung zu den Peergroup-Angeboten im Förder-
schwerpunkt Sehen sowie Hören und Kommunikation für die 
Schülerinnen und Schüler wird, sofern sie diese Angebote 
nicht selbstständig erreichen können, weiterhin durch den 
LWL finanziert. 
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